
   

VO/2025/9028-61  1/6 

 
 
Vorlagenummer:  VO/2025/9028-61 
Vorlageart:   Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren für den Bereich 

südlich der Forchheimer Straße - "Ausbildungszentrum 
Handwerkskammer" 

Abwägung der im Zuge der frühzeitigen Beteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen 

Stellungnahmen und Auftrag zur Durchführung der 
formellen Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 

BauGB 
 

 
Beratungsfolge 
 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Stadtrat der Stadt Bamberg (Entscheidung) 30.07.2025 Ö 
 

- Bericht über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB 

- Bericht über die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

- Billigung des Entwurfs der Flächennutzungsplanänderung 
- Auftrag zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
- Auftrag zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
I. Sitzungsvortrag: 
 

1. Anlass und Ziel der Planung 
  
Anlass der Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich ist die durch die 
Handwerkskammer für Oberfranken beantragte parallele Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 251 J für den Bereich südlich der Forchheimer Straße für den 
Neubau des Ausbildungszentrums der Handwerkskammer für Oberfranken (HWK) 
(VO/2025/8893-61). 
  
Da sich der geplante Neubau im Außenbereich auf Flächen für die Landwirtschaft 
befindet, ist es erforderlich, den Flächennutzungsplan für den entsprechenden 

Datum: 07.07.2025 
Referent:in: Thomas Beese 
Federführung: 61 Stadtplanungsamt 
Beteiligte Ämter:  
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Bereich im Parallelverfahren zu ändern, um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 
BauGB zu entsprechen. 
 

2. Lage und Beschreibung des Plangebietes  
 
Das Plangebiet liegt im Südosten der Stadt Bamberg. Der Geltungsbereich grenzt im 
Nordosten an die stark frequentierte Forchheimer Straße an, umfasst die Fl.-Nrn. 
4450/1, 4450/2, 4406/14 (Tf.) sowie 4408 (Tf.) und hat eine Gesamtfläche von ca. 3,2 
ha. Die Fläche wird landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzt. Im Osten wird sie 
von einem hochwertigen Gehölzbiotop umrahmt. 
 
Im Südwesten grenzt das Vorhabengebiet an das Gelände des ehemaligen 
Bundessortenamts an, auf dem der neue Betriebshof-Süd des Bamberg Service 
entstehen wird. Im Nordwesten befinden sich die Anbauflächen der Bayerischen 
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG). Nördlich der Forchheimer Straße 
liegt eine durch drei- bis viergeschossige Zeilenbebauung der 60er Jahre geprägte 
Wohnsiedlung, wobei von der Forchheimer Straße eine starke Trennwirkung ausgeht. 
Im Osten befindet sich die raumbildprägende und städtebaulich dominierende 
Brose-Arena mit integriertem Einkaufszentrum, Gastronomie und großflächigem 
Parkplatz. Im weiteren Umfeld befinden sich zudem mehrere Sportstätten. Die 
südliche Nachbarschaft ist von einem Nebeneinander von Freiflächen und 
Gartenbaubetrieben geprägt.  
 
 

3. Art des Verfahrens 
  
Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zum 
Bebauungsplanverfahren Nr. 251 J geändert. Für das Verfahren sind zwei 
Beteiligungsschritte vorgesehen.  
 
 

4. Bisherige und beabsichtigte Darstellung im Flächennutzungsplan 
  
Der rechtskräftige Flächennutzungsplan, Teilplan Art der Nutzung aus dem Jahr 1996 
stellt im Bereich der Änderung „Ausbildungszentrum Handwerkskammer“ im 
Wesentlichen Flächen für die Landwirtschaft dar, ein kleinerer Teil ist als Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung Sportplatz gekennzeichnet. Diese Grünfläche ist 
außerdem Teil eines „Soziale Stadt“- Bereichs. Außerhalb des Geltungsbereichs im 
Nordwesten befinden sich ebenfalls landwirtschaftlich genutzte Flächen. Im Osten 
schließen eine gemischte Baufläche und das Sondergebiet der Brose-Arena mit 
integriertem Einkaufszentrum, Gastronomie und großflächigem Parkplatz an. Im 
Südwesten des Plangebietes befindet sich eine Gemeinbedarfsfläche mit 
Zweckbestimmung Bauhof, welche im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 
251 K bauplanungsrechtlich gesichert wurde. Nördlich liegen die Wohnbauflächen 
des Stadtviertels Gereuth. 
 
Im Teilplan Landschaftsplan ist die Fläche als Ackerfläche konkretisiert sowie als 
Sportanlage gekennzeichnet. Am Rand der Sportfläche ist ein sonstiges Biotop nach 
der Stadtbiotopkartierung dargestellt. Der gesamte Geltungsbereich liegt innerhalb 
einer größeren Fläche mit besonderer Bedeutung für das Klima. An der Forchheimer 
Straße werden zudem ortsbildprägende Gehölzpflanzungen im Landschaftsplan der 
Stadt Bamberg gekennzeichnet. Südwestlich des Geltungsbereichs befindet sich in 
unmittelbarer Nachbarschaft der als Siedlungsfläche dargestellte Bauhof. 
Südwestlich davon verläuft entlang des Main-Donau-Kanals ein regionaler Grünzug. 
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Das überplante Areal wird im Teilplan Art der Nutzung als “Fläche für den 
Gemeinbedarf” mit der Zweckbestimmung “Schule” und im Teilplan Landschaftsplan 
als Fläche “Gemeinbedarfseinrichtung” gemäß Teilplan Art der Nutzung ebenfalls mit 
der Zweckbestimmung “Schule” dargestellt. Zusätzlich liegt der Bereich auch nach 
der Änderung innerhalb einer größeren Fläche mit besonderer Bedeutung für das 
Klima. Das sonstige Biotop nach der Stadtbiotopkartierung wird reduziert, sodass 
lediglich im nordöstlichen sowie östlichen Eck Teilflächen verbleiben. 
 
 

5. Umweltbelange 
  
Für die im Parallelverfahren durchzuführende Flächennutzungsplanänderung ist eine 
Umweltprüfung, inklusive eines Umweltberichts nach § 2 Abs. 4 BauGB erforderlich.  
 
In diesem wird aufgezeigt, wie sich die beabsichtigte Planung auf die Schutzgüter 
Arten und Lebensräume, Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und 
Erholung sowie Mensch und Gesundheit auswirkt und welcher Ausgleichsbedarf 
besteht. Außerdem werden Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen definiert. Der 
Umweltbericht wurde durch iSA Ingenieure erarbeitet. 
 
Der Umweltbereich liegt der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung als 
Anlage bei. Er ist Teil der Planunterlagen und Gegenstand der Veröffentlichung und 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 
 
 

6. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und 
Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem.    
§ 4 Abs. 1 BauGB 

 
Gemäß dem Beschluss des Bau- und Werksenates vom 02.04.2025 (VO/2025/8632-61) 
wurden die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Unterrichtung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und weiterer Organisationen 
und Verbände durchgeführt. Das Konzept der Flächennutzungsplanänderung vom 
02.04.2025 mit Begründung lag nach Bekanntmachung in der Zeit vom 22.04.2025 bis 
einschließlich 16.05.2025 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und weitere Organisationen 
und Verbände wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB parallel unterrichtet und zur 
Stellungnahme aufgefordert. 
 
 

7. Behandlung der eingegangenen Anregungen 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Unterrichtung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und weiterer Organisatoren und 
Verbände gingen die nachfolgenden Schreiben ein: 
 
 

A. Öffentlichkeit 
 
Während der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ging von Seiten der 
Öffentlichkeit insgesamt ein Schreiben ein. Die eingegangene Stellungnahme wird in 
der Anlage 1 zu diesem Sitzungsvortrag tabellarisch und – hinsichtlich der 
Bürgerinnen und Bürger – anonym (Stellungnahme A.1.) behandelt. 
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B. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 
 

1. Bamberg Service mit Schreiben vom 23.05.2025 
2. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege mit Schreiben vom 12.05.2025 
3. Bayernwerk Netz GmbH mit Schreiben vom 14.05.2025 
4. BUND Naturschutz mit Schreiben vom 14.04.2025 
5. Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 09.05.2025 
6. Klima- und Umweltamt mit Schreiben vom 13.05.2025 
7. Stadtwerke Bamberg GmbH mit Schreiben vom 16.05.2025 
8. Wasserwirtschaftsamt Kronach mit Schreiben vom 16.05.2025 

 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
 

1. Amt für Wirtschaft mit Schreiben vom 12.05.2025 
2. Bamberg Service, Abteilung Grünanlagen und Friedhöfe mit Schreiben vom 

04.06.2025 
3. Bauordnungsamt - Abteilung Denkmalpflege mit Schreiben vom 24.04.2025 
4. Bayerischer Bauernverband mit Schreiben vom 16.05.2025 
5. Deutscher Wetterdienst mit Schreiben vom 14.04.2025 
6. Handwerkskammer für Oberfranken mit Schreiben vom 29.04.2025 
7. Immobilienmanagement mit Schreiben vom 25.04.2025 
8. PLEdoc GmbH mit Schreiben vom 24.04.2025 
9. Polizeiinspektion Bamberg Stadt mit Schreiben vom 28.04.2025 
10. Regierung von Oberfranken mit Schreiben vom 26.05.2025 
11. Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern mit Schreiben vom 

14.05.2025 
12. Regierung von Mittelfranken – Luftamt Nordbayern mit Schreiben vom 

10.04.2025 
13. Regionaler Planungsverband Oberfranken-West mit Schreiben vom 14.05.2025 
14. Stadt Bamberg, Fachbereich Baurecht, Abteilung Erschließung mit Schreiben 

vom 28.04.2025 
15. Stadtjugendamt mit Schreiben vom 08.05.2025 
16. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH mit Schreiben vom 

10.04.2025 
 
Die Anregungen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sind in Anlage 1 zu 
dieser Beschlussvorlage tabellarisch dargelegt und mit einem entsprechenden 
Behandlungsvorschlag versehen. 
 
 

8. Änderungen und Ergänzungen zum Konzept der 
Flächennutzungsplanänderung vom 02.04.2025 

 
- Ergänzung der Verfahrensvermerke 
- Ergänzung der verbleibenden Teilfläche des Biotops (BA-1104-005) nach 

Stadtbiotopkartierung 
- Ergänzung der Gehölzpflanzung entlang der Forchheimer Straße gemäß 

Bestand 
- Redaktionelle Änderungen 
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9. Beschlussantrag 
 
Es wird beantragt, die Behandlung der Stellungnahmen in der im Sitzungsvortrag 
genannten Form zu beschließen, den Entwurf der Flächennutzungsplanänderung 
vom 30.07.2025 zu billigen und die Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
 
 
II. Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Stadtrat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
2. Der Stadtrat billigt die im Sitzungsvortrag vorgeschlagene Behandlung der 

Anregung aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB. 

3. Der Stadtrat billigt die im Sitzungsvortrag vorgeschlagene Behandlung der 
Anregungen aus der Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 

4. Der Stadtrat billigt den Entwurf der Flächennutzungsplanänderung inklusive 
Begründung vom 30.07.2025. 

5. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, für den Entwurf der 
Flächennutzungsplanänderung vom 30.07.2025 die Veröffentlichung gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

6. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, für den Entwurf der 
Flächennutzungsplanänderung vom 30.07.2025 die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie weiterer 
Organisationen und Verbände gemäß § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen. 
 

 
III. Finanzielle Auswirkungen 
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. Keine Kosten 
 2. Kosten in Höhe von   für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. 

im geltenden Finanzplan gegeben ist 
 3. Kosten in Höhe von   für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im 

Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden 
Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:  

 4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:   Personalkosten:   Sachkosten:  
 
Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt: 

In das Finanzreferat zur Stellungnahme. 

Stellungnahme des Finanzreferats: 
 
Anlage/n 
1 - Anlage_1_Tabellarische Behandlung der eingegangen Stellungnahmen 
(öffentlich) 
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2 - Anlage_2_Stellungnahmen der Öffentlichkeit (nichtöffentlich) 
 
3 - Anlage 3_Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (öffentlich) 

 
4 - Anlage_4_Flächennutzungsplanänderung Entwurf vom 30.07.2025 (öffentlich) 

 
5 - Anlage 5_Begründung zur Flächennutzungsplanänderung Entwurf mit 
integriertem Umweltbericht (öffentlich) 

 
 
Verteiler: 
 
[Dokumentende] 



   
   
   
Bebauungsplanverfahren Nr. 251 J  
Stand 30.07.2025 

Planerische Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

nach § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 BauGB für die parallel erfolgende Teiländerung des Flächennutzungsplans 

zum Bebauungsplan „Ausbildungszentrum Handwerkskammer“ der Stadt Bamberg 

 

Abwägung: 

Bei dem Abwägungsgebot handelt es sich um das zentrale Gebot, welches für Bauleitpläne bei rechtsstaat-

licher und sozialgestaltender Planung zu beachten ist. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind öffentliche 

und private Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.  

 

 

Es werden bei den Stellungnahmen unterschieden: 

Hinweise: Anregungen: Bedenken: 

Eine Stellungnahme enthält Hin-

weise in dem Sinne, dass in der 

Regel nur kleinere redaktionelle 

Korrekturen / „Fehlerbeseitigung“ 

an der Planfassung oder / und der 

Begründung vorgeschlagen wer-

den, die auf der genaueren Kennt-

nis von Örtlichkeiten oder / und 

Sachverhalten des Vortragenden 

beruht. Ergänzungen von Hinwei-

sen berühren nicht die Grundzüge 

der Bauleitplanung. 

Eine Stellungnahme enthält Anre-

gungen in dem Sinne, dass in der 

Regel Planungsalternativen vor-

geschlagen werden, die zu einen 

anderen gleichwertigen oder ei-

nem anderen besseren Planungs-

ergebnis führen sollen. Hier ob-

liegt es der Abwägung, ob der 

Stellungnahme gefolgt wird. 

Planänderungen aufgrund von 

Anregungen können die Grund-

züge der Bauleitplanung berüh-

ren. 

Eine Stellungnahme enthält Be-

denken in dem Sinne, dass in der 

Regel Verstöße gegen rechtliche 

Bestimmungen vorgetragen wer-

den, die sich aus dem Gesetz 

selbst, dessen Auslegungen oder 

/ Kommentierungen oder der 

Rechtsprechung ergeben. Ände-

rungen der Planung zum Ausräu-

men der Bedenken berühren in 

der Regel die Grundzüge der 

Bauleitplanung. 

 

 

- Von Seiten der Öffentlichkeit ist 1 Stellungnahme gemäß § 3 Abs. 1 BauGB eingegangen, welche bei 

der Planung zu berücksichtigen ist.  

 

- Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

wurde parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Es sind 24 Stellungnahmen 

eingegangen, wobei 8 abwägungsrelevante Stellungnahme nach planerischer Würdigung zu Planän-

derungen führen. 

 

 

Teiländerung des Flächennutzungsplans 

für den Bereich südlich der Forchheimer Straße – "Ausbildungszentrum Handwerkskammer" 

 

Übersicht der eingegangenen Stellungnahmen 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

(Beteiligungszeitraum 22.04.2025 – 16.05.2025) 

 

Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  

(Beteiligungszeitraum 11.04.2025 – 16.05.2025) 

 



   
   
   
Bebauungsplanverfahren Nr. 251 J  
Stand 30.07.2025 
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A. Öffentlichkeit 

 

A.1. Schreiben 1 x   S. 4 

 

B. Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und andere Interessensverbände 

(alle im Verfahrensschritt Beteiligten) 

 

 ADAC-Geschäftsstelle   x  

 Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.   x  

 Amt für Bildung, Schulen und Sport   x  

 Amt für Brand- und Katastrophenschutz   x  

 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg   x  

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg   x  

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Traunstein   x  

 Amt für Inklusion   x  

 Amt für ländliche Entwicklung   x  

B.0. Amt für Wirtschaft  x  S. 33 

B.1. Bamberg Service x   S. 7 

B.0.  Bamberg Service – Sachgebiet Grünanlagen und Friedhöhe   x  S. 33 

 Bauordnungsamt    x  

B.0. Bauordnungsamt – Abteilung Denkmalpflege der Stadt Bamberg  x  S. 33 

B.0. Bayerischer Bauernverband  x  S. 33 

B.2. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege x   S. 11 

B.3. Bayernwerk Netz GmbH x   S. 12. 

 Behindertenbeauftragte bei der Stadt Bamberg   x  

 Beirat für Menschen mit Behinderung   x  

 Bereich Soziales   x  

B.4. BUND Naturschutz Bamberg x   S. 14 

 Bundesnetzagentur   x  

 Bürgerverein Süd Gereuth   x  

 CSG GmbH    x  

 Deutsche Bahn AG   x  

 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH   x  

 Deutsche Telekom AG   x  

B.5. Deutsche Telekom GmbH x   S. 16 

B.0. Deutscher Wetterdienst  x  S. 33 

 Fachbereich 6 A – Baurecht   x  

 Fachbereich 6 A – Erschließungsangelegenheiten   x  

 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bamberg   x  

B.0. Handwerkskammer für Oberfranken  x  S. 33 

B.0. Immobilienmanagement – Stadtplanungsamt Bamberg  x  S. 33 

 Immobilienmanagement - SG Grundstücksverkehr   x  

 Immobilien Freistaat Bayern   x  
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 Industrie- und Handelskammer   x  

 Kabel Bayern GmbH & Co.KG   x  

 Kämmereiamt, Sachgebiet Haushalt   x  

 Kämmereiamt, Sachgebiet Stiftungswesen   x  

B.6. Klima- und Umweltamt x   S. 17 

 Landesverband für Vogelschutz   x  

 Landratsamt Bamberg   x  

 Luftamt Nordbayern   x  

 Ordnungsamt   x  

B.0. PLEdoc GmbH  x  S. 33 

B.0. Polizeiinspektion Stadt Bamberg  x  S. 33 

 Radverkehrsbeauftragte   x  

 Regierung von Oberfranken - Höhere Landesplanungsbehörde   x  

 Regierung von Oberfranken - Sachgebiet 24   x  

B.0. Regierung von Oberfranken – Sachgebiet 32  x  S. 33 

B.0. Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern  x  S. 34 

B.0. Regierung Mittelfranken – Luftamt Nordbayern  x  S. 34 

B.0. Regionaler Planungsverband Oberfranken-West   x  S. 34 

 Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V.   x  

 Seniorenbeauftragte   x  

B.0. Stadt Bamberg Fachbereich Baurecht – Abteilung Erschließung  x  S. 34 

 Stadtheimatpfleger   x  

 Stadtheimatpflegerin       x  

B.0. Stadtjugendamt Bamberg  x  S. 34 

 Stadtjugendring Bamberg   x  

 Stadtplanungsamt / Flächennutzungsplanung    x  

 Stadtplanungsamt / Stadtsanierung    x  

 Stadtplanungsamt / Verkehrsplanung   x  

B.7. Stadtwerke Bamberg GmbH x   S. 24 

 Stadtwerke Bamberg - Verkehrs- und Park GmbH   x  

 Stadtwerke Bamberg - Wärme- und Energieerzeugungs GmbH   x  

 Straßenverkehrsamt   x  

 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG   x  

 VCD – Verkehrsclub Deutschland e.V. – Kreisverband Bamberg   x  

B.0. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH  x  S. 34 

B.8. Wasserwirtschaftsamt Kronach x   S. 29 

 Zentrum Welterbe Bamberg   x  

 Zweckverband f. Rettungsdienst und Feuerwehralamierung Bam-

berg/Forchheim 
  x 

 

 Zweckverband Müllheizkraftwerk   x  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ausbildungszentrum Handwerkskammer“  Stadt Bamberg  
Planerische Stellungnahme   
Juli 2025   Seite 4 von 34 
 

 

 

Tabellarische Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 

 

Bebauungsplanverfahren Nr. 251 J   

für den Bereich südlich der Forchheimer Straße – "Ausbildungszentrum Handwerkskammer" 

 

 

Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

A. Öffentlichkeit 

Stellungnahmen mit Anregungen/ Hinweisen 

A.1. Schreiben 1 11.05.2025 Vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen zur Flächen-

nutzungsplanänderung FNP251J_ET_3-1-4-1" sowie zum 

Bebauungsverfahren „BPlan251J_ET_3-1-4-1". 

 

Wir begrüßen die Entwicklung der Südlfur sehr und möch-

ten dennoch auf einige Punkte im Bezug auf beide genann-

ten Verfahren hinweisen. 

 

Bei den im Konzept dargestellten Planungsflächen, die so-

wohl durch starke Frequenz im Bereich von Fahrzeugen als 

auch durch Personal, Schüler und Lehrende geprägt sind, 

wird ein Ausbau der infrastrukturellen Anbindung nötig. 

Zum einen sind zusätzliche Erschließungen über die Forch-

heimer Straße geplant, welche dem Planungskonzept be-

reits beiliegen.  

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen 

sich auf den Bebauungsplan, nicht des Flä-

chennutzungsplans.  

Es wird auf die Kommentierung der Stellung-

nahme im Rahmen des Abwägungsvorschlags 

zum Bebauungsplan 251 J verwiesen.    
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Des Weiteren stellt das Konzept auch den Ausbau der 

Straße „In der Südflur" da, welcher uns als Anlieger direkt 

betrifft. Außerdem wird ggf. ein Ausbau der Kanalisation in 

Folge der massiv steigenden Nutzer als Folge der geplan-

ten Entwicklung zu nennen sein. 

 

Wir sind nicht bereit, anfallende Kosten die in Zusammen-

hang mit den Bauprojekten neue Servicebetriebe, HWK, 

Blockheizkraftwerk oder sonstigen Maßnahmen stehen, zu 

leisten. Die bestehenden Gegebenheiten der Erschließung 

wie Kanal, Wasser, Strom, Straße, Beleuchtung sind aus-

reichend. 

 

Sämtliche Erschließungsgebühren wurden für die in unse-

rem Besitz befindlichen Liegenschaften bereits entrichtet: 

(…) 

 

Auch für einen eventuell anfallende Gehwegsausbau im 

Bereich „In der Südflur 10" wurden die Erschließungsge-

bühren bereits entrichtet. 

Falls Belege und Dokumentationen für diese Punkte not-

wendig sind, reichen wir diese gerne nach. 

 

Zu den Themen erhöhte Verkehrsfrequenz, Immissions-

Konzept und Stellplatzplanung auf externen Flächen (Be-

darfsparkplatz In der Südflur) bitte ich Sie uns frühzeitig zu 

informieren. 
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Außerdem bitte ich Sie uns auch bei allen weiteren Belan-

gen die uns als Anliegen betreffen frühzeitig zu beteiligen. 

 

Wir behalten uns vor, über die von Ihnen gesetzte Frist, Ein-

wände, die berücksichtigt werden müssen, zu tätigen. 

 

Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen und stehen für ein 

Gespräch gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

 

B. Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und andere Interessensverbände 

 

Stellungnahmen mit Anregungen/Hinweisen 

B.1. Bamberg Service 23.05.2025 I. Bamberg Service wurde mit Schreiben vom 10.04.2025 

der Bebauungsplan und die Flächennutzungsplanände-

rung, jeweils mit Planstand 02.04.2025 (Konzept), zur 

Stellungnahme in Bezug auf Entwässerung, Entsorgung, 

Straßenbaulast und Grünanlagen übergeben. 

 

Entwässerung 

 

Bebauungsplan 251 J: 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen 

sich auf den Bebauungsplan. Es wird auf die 

Kommentierung der Stellungnahme im Rahmen 

des Abwägungsvorschlags zum Bebauungs-

plan 251 J verwiesen. 
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Dem Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung (Stand: 

28.02.2025), Punkt 5 „Gewählte Lösung", Abschnitt 5.1 

„Schmutz- und Regenwasser", wird zugestimmt. 

 

Für die vorgesehenen Baumaßnahmen ist ein EWS-

Verfahren gemäß der Entwässerungssatzung der Stadt 

Bamberg erforderlich.  

 

Flächennutzungsplan 251 J: 

Keine Anmerkungen. 

Entsorgung 

In der Begründung/Konzept zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan „Bildungszentrum Handwerkskammer" 

wird in Punkt 7.4 (Belange der Ver- und Entsorgung) er-

wähnt, dass der anfallende Abfall gem. den örtlichen 

Bestimmungen im Rahmen der Satzung des Landkreises 

Bamberg über die Vermeidung, Verwertung, Beseitigung  

und sonstige Bewirtschaftung von sonstigen Abfällen ord-

nungsgemäß gesammelt und von Müllfahrzeugen ab-

transportiert wird. 

 

Es wird angemerkt, dass die genannte Satzung des 

Landkreises Bamberg keine Gültigkeit im Stadtgebiet 

Bamberg besitzt. Im vorliegenden Fall ist das Ortsrecht 

der Stadt Bamberg als Maßstab herzunehmen. Gültig ist 

hier die Satzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt 

Bamberg (sog. Abfallwirtschaftssatzung). 
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Im Mobilitätskonzept der Handwerkskammer für Ober-

franken wird die Erschließung des Plangebietes von au-

ßen dargestellt. Hier wurden Zufahrten für die Entsorgung 

von Abfällen durch Bamberg Service benannt. Wir schlie-

ßen die Befahrung des Grundstückes (ein schulisches 

Bildungszentrum) grundsätzlich aus und verweisen im 

Hinblick auf weitere Planungen auf unsere beiliegenden 

Merkblätter „Müllbehälterstellplätze im Voll- und Teilser-

vice" und „Kriterien zur Befahrung von Privatflächen", de-

ren Inhalte im Plangebiet zu berücksichtigen sind. 

 

 

Verkehrliche Erschließung/ Straßenbau 

 

Bebauungsplan 251 J: 

Das Plangebiet ist derzeit nur über die Forchheimer 

Straße erschlossen. Der Zeitplan für die am Plangebiet 

anliegende neu zu erstellende Erschließungsstraße ist 

derzeit wie folgt vorgesehen: 

2025 VgV-Verfahren 

2025/ 2026 Planung 

2027/ 2028 Ausführung 

 

Die Vorhabenträgerin stimmt sich hinsichtlich der Lage 

der von Zufahrten zu ihrem Grundstück und etwa erfor-

derlicher Bordsteinabsenkungen eng mit Bamberg Ser-

vice, bzw. dessen beauftragten Planungsbüro ab. 
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Sollten zum Betrieb des Objektes der Vorhabenträgerin 

Beschilderungen, Markierungen etc. im öffentlichen 

Raum erforderlich sein, so ist dies von der Vorhabenträ-

gerin in Eigenverantwortung abzuklären. Die Kosten für 

die Herstellung der Beschilderung u. dgl. Gehen voll zu 

Lasten der Vorhabenträgerin. 

 

Die Randeingrünung des Objektes ist so auszubilden, 

dass die anliegenden öffentlichen Wege keinen Schaden 

(Wurzelhub) nehmen. Um Wurzelhub auf öffentlichen 

Wegen zu vermeiden, sind ggf. technische Vorkehrungen 

in Form von Wurzelschutzbahnen o.dgl. vorzusehen. 

Durch die Vorhabenträgerin ist sicherzustellen, dass das 

Lichtraumprofil der angrenzenden Wegflächen nicht 

durch Einwuchs der Randeingrünungen beeinträchtigt ist. 

 

Bei der Verortung von Baumstandorten ist auf einen aus-

reichenden Abstand zur Grenze zum öffentlichen Raum 

zu achten. Die gesetzlichen Vorgaben zu Grenzabstän-

den sind einzuhalten. 

 

Flächennutzungsplan 251]: 

 

Keine Anmerkungen. 

Grünanlagen und Friedhöfe 

 

Aufgrund eines kurzfristigen personellen Engpasses im 

Bereich der Grünanlagen wird die Stellungnahme seitens 
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Grünanlagen separat und direkt an das Stadtplanungs-

amt übermittelt. 

 

B.2. Bayerisches Lan-

desamt für Denk-

malpflege 

12.05.2025 Bodendenkmalpflegerische Belange:  

Derzeit sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenk-

mäler bekannt. Mit der Auffindung bislang unentdeckter 

ortsfester und beweglicher Bodendenkmäler (Funde) ist je-

doch jederzeit zu rechnen.  

 

Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bo-

dendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landes-

amt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbe-

hörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG sowie den 

Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 

23.06.2023 unterliegen.  

 

Art. 8 (1) BayDSchG:  

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unver-

züglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Lan-

desamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-

pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des 

Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Ar-

beiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 

der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an 

den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund ei-

nes Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an 

den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  

Art. 8 (2) BayDSchG:  

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen 

sich auf den Bebauungsplan. Es wird auf die 

Kommentierung der Stellungnahme im Rahmen 

des Abwägungsvorschlags zum Bebauungs-

plan 251 J verwiesen.    
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Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis 

zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert 

zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 

die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 

Arbeiten gestattet.  

Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind 

diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 BayDSchG der Unteren 

Denkmalschutzbehörde und dem BLfD zu melden.  

Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich 

dem BLfD zu übergeben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 

BayDSchG). 

B.3. Bayernwerk Netz 

GmbH 

 

 

14.05.2025 im nördlichen Bereich des Planungsgebietes befinden sich 

Anlagen der Bayernwerk Netz GmbH.  

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes beste-

hen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn dadurch 

der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anla-

gen nicht beeinträchtigt werden.  

Die Lage der Kabel bitten wir dem beiliegenden Über-

sichtsplan zu entnehmen.  

Hierbei machen wir jedoch darauf aufmerksam, dass wir 

für die Richtigkeit der Darstellungen keine Gewähr über-

nehmen. Maßgeblich sind in jedem Falle der tatsächliche 

Bestand und Verlauf der Kabel in der Natur.  

Zu unseren Anlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

 110-kV-Kabel  

 

 

Kenntnisnahme. 
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Im nördlichen Bereich des Flächennutzungsplanes in der 

Forchheimer Straße befindet sich das 110-kV-Kabel, Bam-

berg/Süd - Bamberg/Mitte, Kabel Nr. E10025/1 der Bay-

ern-werk Netz GmbH.  

Die Schutzstreifenbreite des 110-kV-Kabels beträgt für Be-

bauung, Bepflanzungen und Aufgrabungen jeweils 3,00 m, 

gemessen jeweils vom äußersten linken Kabel nach au-

ßen sowie vom äußersten rechten Kabel nach außen.  

 

Fernmeldekabel  

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich im nördlichen 

Bereich des Flächennutzungs-planes in der Forchheimer 

Straße das Fernmeldekabel EF023050-01 der Bayernwerk 

Netz GmbH verläuft.  

 

Auflagen und Hinweise  

Arbeiten innerhalb des Schutzstreifens der Kabel sind aus-

schließlich von Hand und erst nach Genehmigung durch 

die Bayernwerk Netz GmbH, 110-kV Leitungen, Planung – 

Bau –Betrieb, Fremd- und Bauleitplanung, Hallstadter 

Straße 119, 96052 Bamberg, zulässig. 

Wir bedanken uns für die Beteiligung, um die wir auch wei-

terhin bitten und stehen für Rückfragen gerne zur Verfü-

gung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. Hier wird auf die Kommentie-

rung der Stellungnahme im Rahmen des Abwä-

gungsvorschlags zum Bebauungsplan 251 J 

verwiesen. 
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B.4. BUND Natur-

schutz Bamberg 

15.04.2025 Mit dem Vorhaben besteht grundsätzlich Einverständnis, da 

es sich um eine innerstädtische Fläche ohne hoheitlichen 

Schutzgebietsstatus gemäß BNatSchG/BayNatSchG han-

delt und vergleichsweise geringfügige Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die hinreichend vermieden, minimiert und, wo 

nicht möglich, ausgeglichen werden. Die vorliegenden 

Fachdaten und Gutachten (Umweltbericht, Eingriffs- und 

Ausgleichsbilanz, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) 

sind umfassend und ausreichend. 

  

Im Detail gibt es unsererseits zwei Einwände/Anregungen: 

 

1.) Die festgesetzte Ausgleichsfläche im Main-Regnitz-Drei-

eck ist bereits vergeben Flurstück 635 Gmkg. Dörflein  

(vgl. BPlan 251 K, bereits rechtskräftig) 

 

Geplante Ausgleichsfläche für B-Plan 251 J 

 

Kenntnisnahme. Hier wird auf die Kommentie-

rung der Stellungnahme im Rahmen des Abwä-

gungsvorschlags zum Bebauungsplan 251 J 

verwiesen.   

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ausbildungszentrum Handwerkskammer“  Stadt Bamberg  
Planerische Stellungnahme   
Juli 2025   Seite 14 von 34 
 

 

Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

Bestehende Ausgleichsfläche für B-Plan 251 K

 
2.) Als Klimaanpassungsmaßnahme, die zugleich der  Bio-

diversität dient, sollte im Außenbereich ein naturnah ge-

staltetes Regenrückhaltebecken für Dach- und Oberflä-

chenwasser als Vorgabe festgesetzt werden. 

Möglicherweise lässt es sich als Teich in die Pausenfläche 

für den Ausbildungsbetrieb integrieren.  

B.5. 

 

Deutsche Tele-

kom GmbH 

09.05.2025 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 

genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte 

i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 

Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, 

Kenntnisnahme. 
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alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-

men sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 

und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 

abzugeben. 

Zum Verfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes für den 

Bereich südlich der Forchheimer Straße „Ausbildungszent-

rum 

Handwerkskammer“ bestehen unsererseits keine Ein-

wände. 

Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsli-

nien der Telekom. 

Wir werden zu gegebener Zeit zu den noch aus dem Flä-

chennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungsplänen 

detaillierte Stellungnahmen abgeben. 

B.6. Klima- und Um-

weltamt 

13.05.2025 I. Stellungnahmen 

 

Wasserrecht 

Es besteht Einverständnis mit der Änderung des Flächen-

nutzungsplans. Im Übrigen wird auf die Stellungnahme zum 

B-Plan 251 J verwiesen. 

 

Immissionsschutz 

Aus Sicht des Immissionsschutzes besteht Einverständnis 

mit der Aufstellung des Flächennutzungsplans für den Be-

reich südlich der Forchheimer Straße „Ausbildungszentrum 

Handwerkskammer". 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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Naturschutz 

Aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege besteht 

Einverständnis mit der Änderung des Flächennutzungspla-

nes. 

 

Bodenschutz, Altlasten 

1. Bodenschutz 

Aus einer Änderung des Flächennutzungsplanes resultiert 

die (teilweise) Bebauung der betroffenen Flächen. Durch 

eine Bebauung werden die Flächen (teilweise) versiegelt 

sowie weitere Flächen bauzeitlich in Anspruch genommen. 

Somit gehen die natürlichen Bodenfunktionen im Gegen-

satz zur aktuellen Nutzung weitestgehend verloren. Auf-

grund der Größe des Bauvorhabens und der Intensität der 

Bodeneingriffe (großflächige Versiegelung, Umgestaltung 

des gesamten Geländes) wird eine Bodenkundliche Baube-

gleitung nach DIN 19639 erforderlich. Diese soll im Vorfeld 

der Baumaßnahme zudem ein Bodenschutzkonzept nach 

DIN 19639 erarbeiten. Generell sind Beeinträchtigungen, 

welche die in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BBodSchG definierten 

natürlichen Funktionen des Bodens, zum Beispiel als Filter 

und Puffer zum Schutz des Grundwassers oder Puffer bei 

Starkniederschlagsereignissen, negativ beeinflussen, so-

weit wie möglich zu vermeiden. Hierzu zählen nach § 3 Abs. 

1 Nr. 3 BBodSchV auch physikalische Einwirkungen auf 

den Boden. Die Fläche liegt nach Hinweiskarte Oberflä-

chenabfluss und Sturzflut des Bayerischen Landesamtes 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. Hier wird auf die Kommentie-

rung der Stellungnahme im Rahmen des Abwä-

gungsvorschlags zum Bebauungsplan 251 J 

verwiesen.   
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für Umwelt in einem Bereich mit mäßigem Abfluss bei Stark-

regen. Außerhalb der bebauten Flächen ist demnach eine 

unnötige Verdichtung bzw. Versiegelung zu vermeiden. Die 

Vorgaben der DIN 19639 sind zu beachten. Im „Konzept 

Begründung mit integriertem Umweltbericht" 

wird darauf verwiesen, dass „der Aspekt der Versiegelung 

und Veränderung der Bodenoberfläche in die Eingriffs-

/Ausgleichsbilanzierung eingeht und entsprechend bei der 

Ermittlung des Kompensationsbedarfs berücksichtigt wird.". 

Eine solche Bilanzierung oder Ermittlung des Kompensati-

onsbedarfs liegt jedoch nicht vor. Inwiefern bei der Ände-

rung des Flächennutzungsplanes eine ausreichende Be-

rücksichtigung des Bodenschutzes stattfindet, kann daher 

nicht beurteilt werden. 

 

Abfallrecht/Abfallwirtschaft 

Ohne Einwände. 

 

Klimaschutz 

Die von der Änderung betroffene Fläche liegt im Bereich ei-

nes flächenhaften Kaltluftabflusses in Richtung wirkraum 

der Belastungsstufe 4 (vgl. Planungshinweiskarte Schutz-

gut Klima/Luft, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2022). 

Zudem ist die Fläche im aktuellen Landschaftsplan als Flä-

che mit besonderer Bedeutung für das Klima gekennzeich-

net. Da freie Grünflächen, wie in der bisherigen Nutzung, 

maßgeblich zur nächtlichen Kaltluftproduktion beitragen, 

sind durch den Neubau, deutliche Auswirkungen auf die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

Kenntnisnahme. Hier wird auf die Kommentie-

rung der Stellungnahme im Rahmen des Abwä-

gungsvorschlags zum Bebauungsplan 251 J 

verwiesen. 
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kleinräumige Kaltluftproduktion und Strömung zu erwarten. 

Die Angaben im vorliegenden „Konzept Begründung mit in-

tegriertem Umweltbericht" widersprechen sich hier (S. 6 vs. 

S 9, 16). Die Auswirkungen können durch entsprechende 

Planung der Bebauung zumindest gemindert werden (z.B. 

Fassadenbegrünung, Minimierung von Versiegelung, Wahl 

der Baumaterialien etc.). Versiegelte Böden können im Ge-

gensatz zu natürlichen oder ackerbaulich genutzten Böden 

weder als Puffer bei Starkregenereignissen, noch als Koh-

lenstoffsenke fungieren oder durch Verdunstung eine küh-

lende Wirkung auf die Umgebung entfalten. Hier ergibt sich 

durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes und so-

mit Bebauung der Fläche, entgegen den Angaben im „Kon-

zept Begründung mit integriertem Umweltbericht", ein po-

tentieller Konflikt hinsichtlich Klimaschutz und 

Klimaanpassung. 

B.7. Stadtwerke Bam-

berg GmbH 

16.05.2025 Stellungnahme Strom- und Gasversorgung:  

 

Unter Punkt 6.6 der Begründung setzen Sie Flächen für 

Versorgungsanlagen fest. Wir weisen darauf hin, dass 

diese Festsetzungen keine Anlagen der öffentlichen Ver-

sorgung betreffen.  

Unter Punkt 7.4 der Begründung sowie unter Punkt 5.1 des 

Erläuterungsberichts beziehen Sie Stellung zur geplanten 

Ver- und Entsorgung. Hier werden verschiedene Sparten 

namentlich erwähnt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass 

eine Erschließung mit Erdgas von Seiten der Stadtwerke 

Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH nicht 

Kenntnisnahme. Hier wird auf die Kommentie-

rung der Stellungnahme im Rahmen des Abwä-

gungsvorschlags zum Bebauungsplan 251 J 

verwiesen.     
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vorgesehen ist. Die Erschließung mit den weiteren Sparten 

ist mit den Stadtwerken Bamberg abzustimmen.  

Wasserversorgung / Wassergewinnung:  

Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserver-

sorgungs GmbH bestehen keine Einwände.  

 

Fernwärme:  

Die Fernwärmehausanschlussleitung sowie die Fernwär-

metrasse darf in einer Breite von 1,5 m rechts und links der 

Trasse nicht überbaut oder bepflanzt werden. Im Plan sind 

im Bereich des Fernwärmehausanschlussraumes aktuell 

viele Bäume eingezeichnet. Ggf. müssen die Standorte der 

Bäume noch geändert werden.  

Der Fernwärmeleitung liegt in der Regel nicht im Gehweg-

bereich, da dort Stromleitungen liegen. Detaillierte Aussa-

gen dazu sind erst mit der Straßenplanung möglich. Die 

Straßenplanung liegt noch nicht vor. Die Stadtwerke planen 

und verlegen die Hausanschlussleitung in einem Zug ab der 

Haupttrasse bis in den Hausanschlussraum. 

 

Stellungnahme Glasfaseranbindung FTTX:  

Es bestehen keine Einwände.  

 

Straßenbeleuchtung:  

Im Bereich des Bebauungsplanes ist keine Straßenbe-

leuchtung vorhanden.  
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Grundsätzliches:  

In einem Bereich von 1,5 m dürfen die vorhandenen Ver-

sorgungsleitungen/-Kabel der Stadtwerke Bamberg nicht 

überbaut werden.  

Vor Beginn von Tiefbauarbeiten sind von der ausführenden 

Firma die aktuellen Leitungsbestandspläne bei uns anzu-

fordern. Jedes Kabel ist als unter Spannung und jede Lei-

tung als unter Druck stehend zu betrachten und jede Be-

schädigung - auch geringfügige Druckstellen und 

Beschädigung der Umhüllung - ist unverzüglich bei den 

Stadtwerken zu melden.  

Werden während der Ausführung Leitungen der Stadtwerke 

Bamberg freigelegt, darf der Graben erst nach Zustimmung 

durch die Stadtwerke Bamberg wieder verfüllt werden. 

 

Stellungnahme ÖPNV:  

Grundsätzlich bestehen aus Sicht der STVP keine Beden-

ken gegenüber einer Umsetzung der Planungen, allerdings 

ist die Anbindung an den ÖPNV derzeit nicht optimal:  

Die Haltestelle „Mohnstraße“ der Linie 905 befindet sich 

zwar in weniger als 200 m Luftlinie vom Plangebiet entfernt, 

allerdings ist ohne Anpassungen im Zuge der Forchheimer 

Straße der Fußweg zum Haupteingang des geplanten Aus-

bildungszentrums über 400 m lang. Dies liegt vor allem da-

ran, dass derzeit keine direkte Querungsmöglichkeit über 

die Forchheimer Straße besteht: Im westlichen Arm des 

Knoten Forchheimer Straße / Gereuthstraße / Zufahrt 

Arena gibt es aktuell keine Fußgängerfurt. Ohne Einrichten 
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einer zusätzlichen Querungsmöglichkeit müssten ÖPNV-

Nutzer, die von der Haltestelle „Mohnstraße“ zum Ausbil-

dungszentrum wollen, nacheinander alle drei anderen Arme 

des Knotens überqueren. Dies ist sehr umwegig, zeitauf-

wendig und dürfte in der Praxis kaum genutzt werden (mit 

der Folge, dass die Forchheimer Straße dann an anderer 

Stelle ungesichert gequert würde).  

Im Hinblick auf eine ausreichende Anbindung des Ausbil-

dungszentrums an den ÖPNV (dies betrifft auch Reisende, 

die den Westausgang des künftigen S-Bahn-Haltepunktes 

Bamberg-Süd nutzen) und auf die Verkehrssicherheit emp-

fehlen wir daher dringend die Einrichtung einer zusätzlichen 

Querungsmöglichkeit für Fußgänger über die Forchheimer 

Straße. Diese sollte sinnvollerweise direkt westlich der Ein-

fahrt in die neue Planstraße angeordnet werden, da sie 

dann sowohl von Fußgängern, die aus der Gereuthstraße 

kommen, als auch von Nutzern einer ggf. zusätzlich einzu-

richtenden Haltestelle (s.u.) genutzt werden könnte. Ob 

hierfür der neue Knotenpunkt vollsignalisiert werden 

müsste, oder ob eine Fußgänger-LSA ausreicht, können wir 

jedoch nicht beurteilen. Die Einrichtung einer Fußgängerfurt 

über den westlichen Arm des Knotens Gereuthstraße / 

Forchheimer Straße / Zufahrt Arena sollte aus unserer Sicht 

nicht als Alternative dazu sondern höchstens als zusätzli-

che Maßnahme in Betracht gezogen werden, da nur eine 

Querungsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe der Zufahrt zur 

Planstraße die Einrichtung einer weiteren Haltestelle er-

möglicht.  
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Im Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan wird vorge-

schlagen das Ausbildungszentrum zunächst über die Hal-

testelle „Mohnstraße“ an den ÖPNV anzubinden. „Bei einer 

stärkeren Nutzung der Buslinie durch Beschäftigte oder 

Teilnehmende des Bildungszentrums sollten die Möglich-

keiten einer zusätzlichen Bushaltestelle an der Forchheimer 

Straße in Höhe der Planstraße diskutiert werden.“ Für eine 

eventuell zusätzlich einzurichtende Haltestelle vorgeschla-

gen wird ein Standort in der Forchheimer Straße, westlich 

der Zufahrt zur Planstraße. Hierzu stellen wir fest:  

Grundsätzlich ist eine Anbindung des Ausbildungszentrums 

über die Haltestelle „Mohnstraße“ ausreichend, sofern eine 

zusätzliche Querungsmöglichkeit über die Forchheimer 

Straße eingerichtet wird. Der Fußweg von der Haltestelle 

zum Ausbildungszentrum beträgt dann etwas mehr als 300 

m. 

 

Eine zusätzliche Haltestelle würde daher vor allem als Maß-

nahme zur Attraktiverung des ÖPNV für Beschäftigte und 

Teilnehmende in Betracht kommen. Darüber hinaus würde 

sie die ÖPNV-Anbindung der Weiteren Nutzungen in der 

Nachbarschaft des geplanten Ausbildungszentrums ver-

bessern. Falls die Errichtung einer solchen Haltestelle in 

Betracht gezogen wird, sollte diese aber bereits zur Eröff-

nung des Ausbildungszentrums zur Verfügung stehen: 
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 Potentielle ÖPNV-Nutzerinnen und -nutzer, die sich erst 

einmal an die Nutzung anderer Verkehrsmittel gewöhnt ha-

ben, sind deutlich schwerer zum Umstieg auf den ÖPNV zu  

bewegen, als Nutzerinnen und Nutzer, die erstmalig ein 

Verkehrsmittel für neue Wege wählen. Wir schlagen daher 

vor zeitnah die Anzahl der potentiellen ÖPNV-Nutzerinnen 

und Nutzer zu ermitteln (z.B. mittels Befragung), um die Er-

richtung einer zusätzlichen Haltestelle auf Basis fundierter 

Daten diskutieren zu können. Falls es zur Einrichtung einer 

zusätzlichen Haltestelle kommt, finden auch wir den vorge-

schlagenen Standort westlich der neuen Planstraße sinn-

voll. 

B.8. Wasserwirt-

schaftsamt Kro-

nach  

16.05.2025 Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird Stellung bezogen wie 

folgt: 

1. Wasserschutzgebiete / Wasserversorgung  

Der Vorhabensbereich liegt (knapp) außerhalb festge-

setzter oder geplanter Heilquellen- und Wasserschutz-

gebiete bzw. wasserwirtschaftlicher Vorbehalts- und 

Vorrangflächen.  

 

Die Flächen des Änderungsbereiches können an die 

zentrale Wasserversorgung (Stadtwerke Bamberg) an-

geschlossen werden.  

Es wird darauf hingewiesen, dass der Schutz künftiger 

baulicher Anlagen gegen potenziell vorhandene hohe 

Kenntnisnahme. Hier wird auf die Kommentie-

rung der Stellungnahme im Rahmen des Abwä-

gungsvorschlags zum Bebauungsplan 251 J 

verwiesen 
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Grundwasserstände und/oder drückendes Grundwas-

ser dem jeweiligen Bauherrn obliegt. 

Alle Möglichkeiten zur Minimierung von Flächenversie-

gelungen sollten vorab geprüft und soweit möglich be-

rücksichtigt werden.  

Sollte im Rahmen des Gebäudeneubaus beabsichtigt 

werden, den Wärmebedarf nunmehr über geothermi-

sche Anlagen sicherzustellen, weisen wir vorsorglich 

auf die notwendigen wasserrechtlichen Anzeige- und 

Genehmigungspflichten hin. Wir empfehlen in diesem 

Falle eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem zustän-

digen Wasserwirtschaftsamt Kronach sowie dem Um-

weltamt der Stadt Bamberg.  

Den Brandschutz bitten wir mit dem zuständigen Brand-

rat abzustimmen. 

2. Überschwemmungsgebiete / Gewässerentwick-

lung  

Im Planungsbereich befinden sich keine Oberflächen-

gewässer und es sind keine festgesetzten oder vorläufig 

gesicherten Überschwemmungsgebiete betroffen. 

 

Das Planungsgebiet liegt im wassersensiblen Bereich. 

Diese Gebiete sind durch den Einfluss von Wasser ge-

prägt und kennzeichnen den natürlichen Einflussbe-

reich des Wassers, in dem es zu Überschwemmungen 
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und Überspülungen kommen kann. Nutzungen können 

hier beeinträchtigt werden durch: über die Ufer tretende 

Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Wasserabfluss in 

sonst trockenen Tälern oder zeitweise hoch anstehen-

des Grundwasser. Im Unterschied zu amtlich festge-

setzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Über-

schwemmungsgebieten kann bei diesen Flächen nicht 

angegeben werden, wie wahrscheinlich Überschwem-

mungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher Si-

tuation ein häufiges oder auch ein extremes Hochwas-

serereignis abdecken. An kleineren Gewässern, an 

denen keine Überschwemmungsgebiete oder Hoch-

wassergefahrenflächen vorliegen kann die Darstellung 

der wassersensiblen Bereiche Hinweise auf mögliche 

Überschwemmungen und hohe Grundwasserstände 

geben und somit zu Abschätzung der Hochwasserge-

fahr herangezogen werden. 

 

Das „Überflutungs- und Hochwasserschutzkonzept 

Bamberg-Ost“ vom Institut für technisch-wissenschaftli-

che Hydrologie GmbH von 2015/2017 ist zu berücksich-

tigen.  

 

Auf die Gefahren und Regelungen von einer Überflu-

tung durch „wild“ abfließendes Oberflächenwasser in-

folge Starkregenereignisse (vgl. § 37 WHG) wird nach-

drücklich hingewiesen.  
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Die Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut ist 

unter https://www.lfu.bayern.de/was-ser/starkre-

gen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm zu finden.  

Zur angemessenen Berücksichtigung von Sturzflutge-

fahren in der Bauleitplanung wird auf die Arbeitshilfe 

„Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitpla-

nung“ (www.stmuv.bay-ern.de/themen/wasserwirt-

schaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe_kommunen_hoch-

wasser-starkregenrisiken_bauleitplanung_ba.pdf) 

verwiesen.  

 

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung 

wird empfohlen. 

 

 

Die externe Ausgleichsfläche (Fl.Nr. 635 Gmkg. Dörf-

leins) liegt im Überschwemmungsgebiet von Main/Reg-

nitz. Dies ist zu beachten.  

 

Diese Fläche befindet sich angrenzend an den Fluss-

wasserkörper (kurz: FWK) 2_F065: Regnitz im Stadtge-

biet Bamberg. Bei diesem FWK handelt sich um ein er-

heblich verändertes Gewässer (Einstufung gemäß § 28 

WHG) und verfehlt gemäß EG-WRRL das „gute ökolo-

gische Potenzial“ (vgl. §§ 27 ff. WHG). Hierbei wurde 

durch das WWA KC ein Umsetzungskonzept (2024) er-

stellt, welches zu berücksichtigen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ausbildungszentrum Handwerkskammer“  Stadt Bamberg  
Planerische Stellungnahme   
Juli 2025   Seite 27 von 34 
 

 

Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

3. Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung / 

Gewässerschutz  

Die Schmutzwasserentsorgung sollte für das Bauvorha-

ben des Gemeinbedarfs über die städtische Kläranlage 

sichergestellt sein. Der Bereich Bamberg-Ost entwäs-

sert im Bestand im Mischsystem. Die Auswirkungen der 

neuen, zusätzlichen Gebietsausweisung auf die vorhan-

denen Abwasseranlagen (u.a. hydraulische Leistungs-

fähigkeit der vorhandenen Kanäle, Aufnahmefähigkeit 

der vorhandenen Entlastungsbauwerke in abwasser-

technischer Hinsicht) sollten geprüften werden. Sollten 

nicht hausabwasserähnliche Abwässer anfallen, sind 

für deren Einleitung in die öffentliche Kanalisation zu-

nächst die Bestimmungen der Entwässerungssatzung 

zu beachten. 

 

Die befestigten Flächen des Bauvorhabens werden ent-

sprechen den wasserrechtlichen Grundsätzen des § 55 

Abs. 2 WHG im Trennsystem entwässert. Ein naturna-

her Umgang mit dem Regenwasser ist durch Maßnah-

men der Regenwasserbewirtschaftung zu erreichen. 

Die wirksamsten Maßnahmen bestehen darin, Sied-

lungsflächen so wenig wie möglich zu versiegeln und so 

durchlässig wie möglich zu gestalten. Bei der Konzep-

tion der Niederschlagswasserbeseitigung ist grundsätz-

lich eine Annäherung der Wasserhaushaltsbilanz an na-

türliche Verhältnisse anzustreben. Aus 
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wasserwirtschaftlicher Sicht ist die oberirdische Versi-

ckerung über bewachsenen Oberboden wünschenswert 

und nachhaltig.  

 

Soweit die Grenzen einer erlaubnisfreien eigenverant-

wortlichen Niederschlagswassereinleitung nach 

NWFreiV mit TRENGW überschritten werden, sind Ein-

leitungen wasserrechtlich zu behandeln und im Verfah-

ren das DWA- Arbeitsblatt A 138-1 zu beachten. Es sind 

die erforderlichen Behandlungsmaßnahmen entspre-

chend der Schutzbedürftigkeit des Grundwassers vor-

zusehen.  

 

In Zeiten des Klimawandels kommt einer wassersensib-

len Siedlungsentwicklung immer mehr Bedeutung zu 

(„Schwammstadtprinzip“). Der Leitfaden „Wassersen-

sible Siedlungsentwicklung in Bayern- Empfehlungen 

für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regen-

wassermanagement in Bayern“ zeigt hier Lösungsan-

sätze auf, wie eine blau- grüne Infrastruktur, eine bes-

sere Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

ermöglicht (Link: https://www.stmuv.bay-ern.de/the-

men/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible_sied-

lungsentwicklung/index.htm).  

 

Die verbindliche Festsetzung zur Dach- und Fassaden-

begrünung fördert die Verdunstung und mindert den 

Oberflächenabfluss. Regenwasser kann als belebendes 

https://www.stmuv.bay-ern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible_siedlungsentwicklung/index.htm
https://www.stmuv.bay-ern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible_siedlungsentwicklung/index.htm
https://www.stmuv.bay-ern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible_siedlungsentwicklung/index.htm
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Element in eine interessante Freiraumgestaltung einbe-

zogen werden. 

 

4. Vorsorgender Bodenschutz  

Durch Art. 12 BayBodSchG sind Staat, Gemeinden, 

Landkreise, Bezirke und sonstige juristische Personen 

des öffentlichen Rechts gesetzlich verpflichtet, vorbild-

haft dazu beizutragen, dass die Zielsetzungen und 

Grundsätze des § 1 BBodSchG erreicht werden. Durch 

das Vorhaben werden die Belange des Schutzgutes Bo-

den berührt (siehe auch BauGB, Anlage 1 zu § 2 Absatz 

4 und §§ 2a und 4c). Deshalb sind geeignete Maßnah-

men zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

aufzuzeigen.  

 

Folgende Vorgaben sind einzuhalten: 

 

1. Der belebte Oberboden (Mutterboden) und der kul-

turfähige Unterboden sind nach § 22 BauGB zu 

schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwi-

schenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und 

nach den Vorgaben des § 8 ff. BBodSchV ortsnah 

möglichst innerhalb der gleichen bodenkundlichen 

und geologischen Einheit, z.B. landwirtschaftlich, 

zur Bodenverbesserung fachgerecht zu verwerten.  
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2. Der nicht kulturfähige Unterboden und das Unter-

grundmaterial sollten innerhalb des Vorhabenbe-

reich in technischen Bauwerken (z.B. Lärmschutz-

wall) verwendet werden, um eine Entsorgung zu 

vermeiden.  

3. Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig 

vom jeweiligen Entsorgungsweg die rechtlichen und 

technischen Anforderungen (z.B. § 6 ff. BBodSchV, 

Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen 

sowie Tagebauen, ErsatzbaustoffVO ab 1.8.2023, 

sowie DepV) maßgeblich.  

4. Für die verschiedenen Bauphasen (Erschließung, 

Bebauung), ist ein Bodenmanagementkonzept z.B. 

durch eine BBB (bodenkundliche Baubegleitung) zu 

erstellen (Massenbilanzen, Verwertungs-/Entsor-

gungskonzept).  

5. Es sind DIN 18300 (Erdarbeiten), DIN 18915 (Bo-

denarbeiten im Landschaftsbau, hier v.a. Hinweise 

zur Vermeidung von Verdichtung), DIN 19731 (Ver-

wertung von Boden-material) und DIN 19639 (Bo-

denschutz bei Planung und Durchführung von Bau-

vorha-ben) entsprechend zu berücksichtigen. Bei 

Herstellung einer durchwurzelbaren Boden-schicht 

sind die Vorgaben des § 6ff BBodSchV zu beachten.  

6. Bei größeren Eingriffen mit hohem Flächenneuver-

brauch ist für die entsprechenden Vorhaben eine 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ausbildungszentrum Handwerkskammer“  Stadt Bamberg  
Planerische Stellungnahme   
Juli 2025   Seite 31 von 34 
 

 

Nr.  Schreiben v. Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) gemäß DIN 

19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchfüh-

rung von Bauvorhaben) erforderlich (siehe § 4 Abs. 

5 BBodSchV), die bei Planung und Durchführung 

von Bauvorhaben basierend auf einem vorhaben-

bezogenen Bodenschutzkonzept die notwendigen 

Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiederherstel-

lung der natürlichen Bodenfunktionen und der da-

mit verbundenen Bodenqualität überwacht und si-

cherstellt. Die BBB ist von der Planung, über die 

Erschließung bis zur Bauausführung zu beteiligen 

und kann helfen Entsorgungskosten einzusparen.  

 

Im Übrigen wird im Umgang mit Bodenmaterial auf die 

einschlägigen Gesetze und Merkblätter verwiesen: 

http://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralische_abfa-

elle/bodenmaterial/index.htm  

 

Klärung von Detailfragen unter folgenden Links:  

 

• FAQ zur BBodSchV: https://www.stmuv.bay-

ern.de/themen/boden/vollzug/faq_bbodschv.htm  

• FAQ: Umgang mit Bodenmaterial: 

https://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralische_abfa-

elle/faq_bodenaushub/index.htm  
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• FAQ: Mineralische Abfälle und Beprobung: 

https://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralische_abfa-

elle/faq_beprobung/index.htm  

 

5. Altlasten  

Die vom WWA Kronach vorgenommene Recherche im 

Altlasten-, Boden- und Deponieinformationssystem 

(ABuDIS) erbrachte auf den beplanten Flächen keine 

kartierten Schadensfälle oder Altablagerungen.  

 

Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flä-

chen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, 

bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsver-

fahren“ der ARGEBAU, der mit StMIS vom 18.04.02, Az. 

IIB5-4611.110-007/91 in Bayern verbindlich eingeführt 

wurde, wird hingewiesen.  

 

Es wird empfohlen, eine Anfrage bezüglich eventueller 

Altlastenverdachtsflächen im Geltungsbereich des Flä-

chennutzungs- und Bebauungsplans beim Umweltamt 

der Stadt Bamberg vorzunehmen, sofern noch nicht ge-

schehen.  

 

Sollten bei Erschließungs- und Baumaßnahmen Anzei-

chen gefunden werden, die auf einen Altlastenverdacht 

(Verdacht auf Altlasten, schädliche Bodenveränderun-

gen, Grundwasser-verunreinigungen) schließen lassen, 
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ist das Landratsamt Bamberg umgehend zu informie-

ren. 

 

Weiterhin wäre bei Altlastenverdacht die Einbindung ei-

nes privaten Sachverständigen nach § 18 BBodSchG 

angezeigt. 

 

6. Zusammenfassung  

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Hinweise 

und Anmerkungen können wir der Planung aus wasser-

wirtschaftlicher Sicht zustimmen. Diese Stellungnahme 

gilt ebenfalls für die Flächennutzungsplanänderung im 

Parallelverfahren im Bereich des Bebauungsplans 251 

J. 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen 

 

B.0. Amt für Wirtschaft mit Schreiben vom 09.05.2025 

Bamberg Service – Sachgebiet Grünanlagen und Friedhöhe mit Schreiben vom 04.06.2025 

Bauordnungsamt – Abteilung Denkmalpflege der Stadt Bamberg mit Schreiben vom 24.04.2025 

Bayerischer Bauernverband mit Schreiben vom 16.05.2025 

Deutscher Wetterdienst mit Schreiben vom 14.04.2025 

Handwerkskammer für Oberfranken mit Schreiben vom 29.04.2025 

Immobilienmanagement – Stadtplanungsamt Bamberg mit Schreiben vom 28.04.2025 

PLEdoc GmbH mit Schreiben vom 24.04.2025 

Polizeiinspektion Stadt Bamberg mit Schreiben vom 28.04.2025 

Regierung von Oberfranken – Sachgebiet 32 mit Schreiben von 26.05.2025 
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Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern mit Schreiben von 14.05.2025 

Regierung Mittelfranken – Luftamt Nordbayern mit Schreiben vom 10.04.2025 

Regionaler Planungsverband Oberfranken-West mit Schreiben vom 14.05.2025 

Stadt Bamberg Fachbereich Baurecht – Abteilung Erschließung mit Schreiben vom 28.04.2025 

Stadtjugendamt Bamberg mit Schreiben vom 08.05.2025 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH mit Schreiben vom 19.05.2025 
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Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren sowie
Bebauungsplanverfahren Nr. 251 J für den Bereich südlich der Forchheimer Straße
„Ausbildungszentrum Handwerkskammer"
vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
- Unterrichtung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gem. S 4 Abs. 1 BauGB

1. Bamberg Service wurde mit Schreiben vom 10.04.2025 der Bebauungsplan und die
Flächennutzungsplanänderung, jeweils mit Planstand 02.04.2025 (Konzept), zur Stellungnahme in
Bezug auf Entwässerung, Entsorgung, Straßenbaulast und Grünanlagen übergeben.

Entwässerung

Bebauungsplan 251 ]
Dem Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung (Stand: 28.02.2025), Punkt S „Gewählte Lösung"
Abschnitt 5.1 „Schmutz- und Regenwasser", wird zugestimmt.

Für die vorgesehenen Baumaßnahmen ist ein EWS-Verfahren gemäß der Entwässerungssatzung der
Stadt Bamberg erforderlich.

Flächennutzungsplan 251 J:
Keine Anmerkungen.

Entsorgung

In der Begründung/Konzept zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Bildungszentrum
Handwerkskammer" wird in Punkt 7.4 (Belange der Ver- und Entsorgung) erwähnt, dass der
anfallende Abfall gern. den örtlichen Bestimmungen im Rahmen der Satzung des Landkreises
Bamberg über die Vermeidung, Verwertung, Beseitigung und sonstige Bewirtschaftung von
sonstigen Abfällen ordnungsgemäß gesammelt und von Müllfahrzeugen abtransportiert wird.

Es wird angemerkt, dass die genannte Satzung des Landkreises Bamberg keine Gültigkeit im
Stadtgebiet Bamberg besitzt. Im vorliegenden Fall ist das Ortsrecht der Stadt Bamberg als Maßstab
herzunehmen. Gültig ist hier die Satzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Bamberg (sog.
Abfallwirtschaftssatzung).

Im Mobilitätskonzept der Handwerkskammer für Oberfranken wird die Erschließung des
Plangebietes von außen dargestellt. Hier wurden Zufahrten für die Entsorgung von Abfällen durch
Bamberg Service benannt. Wir schließen die Befahrung des Grundstückes (ein schulisches
Bildungszentrum) grundsätzlich aus und verweisen im Hinblick aufweitere Planungen auf unsere
beiliegenden Merkblätter „Müllbehälterstellplätze im Voll- und Teilservice" und „Kriterien zur
Befahrung von Privatflächen", deren Inhalte im Plangebiet zu berücksichtigen sind.

Verkehrliche Erschließung/ Straßenbau

Bebauungsplan 251 J:
Das Plangebiet ist derzeit nur über die Forchheimer Straße erschlossen. Der Zeitplan für die am
Plangebiet anliegende neu zu erstellende Erschließungsstraße ist derzeit wie folgt vorgesehen:



II.

Bamberg
Service
Sicher. Gut
Gemacht.

2025 VgV-Verfahren
2025/ 2026 Planung
2027/ 2028 Ausführung

Die Vorhabenträgerin stimmt sich hinsichtlich der Lage der von Zufahrten zu ihrem Grundstück und
etwa erforderlicher Bordsteinabsenkungen eng mit Bamberg Service, bzw. dessen beauftragten
Planungsbüro ab.

Sollten zum Betrieb des Objektes der Vorhabenträgerin Beschilderungen, Markierungen etc. im
öffentlichen Raum erforderlich sein, so ist dies von der Vorhabenträgerin in Eigenverantwortung
abzuklären. Die Kosten für die Herstellung der Beschilderung u. dgl. Gehen voll zu Lasten der
Vorhabenträgerin.

Die Randeingrünung des Objektes ist so auszubilden, dass die anliegenden öffentlichen Wege keinen
Schaden (Wurzelhub) nehmen. Um Wurzelhub auf öffentlichen Wegen zu vermeiden, sind ggf.
technische Vorkehrungen in Form von Wurzelschutzbahnen o.dgl. vorzusehen. Durch die
Vorhabenträgerin ist sicherzustellen, dass das Lichtraumprofil der angrenzenden Wegflächen nicht
durch Einwuchs der Randeingrünungen beeinträchtigt ist.

Bei der Verortung von Baumstandorten ist auf einen ausreichenden Abstand zur Grenze zum
öffentlichen Raum zu achten. Die gesetzlichen Vorgaben zu Grenzabständen sind einzuhalten.

Flächennutzungsplan 251_]
Keine Anmerkungen.

Grünanlagen und Friedhöfe

Aufgrund eines kurzfristigen personellen Engpasses im Bereich der Grünanlagen wird die
Stellungnahme seitens Grünanlagen separat und direkt an das Stadtplanungsamt übermittelt.

Übec Herrn Te<hn. Weckleiter t}Z. /i-;ZS---
III. in das Stadtplanungsamt (vorab per E-Mail übersandt)

Bamberg, 19.05.2025
Bamberg Service
Eigenbetrieb der Stadt Bamberg

Eing. 2 3. Mai 2025
[]ucksprache Konv

- Sekretariat -

Anlagen:
• Kriterien zur Befahrung von Privatflächen
• Abfallentsorgung Merkblatt Müllbehälterstellplätze im Voll- und Teilservice

AL NP 8plan Stadt verk Verw,
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Kriterien zur Befahrung
von Privatflächen

Sicher. Gut.
Gemacht.

I. Aufgrund von arbeitsschutz- und haftungsrechtlichen Vorgaben der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt
Bamberg befährt die Abteilung Entsorgung mit ihren Müllsammelfahrzeugen grundsätzlich keine
Privatflächen. In Ausnahmefällen ist es jedoch möglich von dieser Vorgabe abzuweichen. Damit eine
Privatfläche in Ausnahmefällen von Müllsammelfahrzeugen befahren werden kann, müssen
nachfolgende Kriterien für die zu befahrende Privatfläche ausnahmslos erfüllt werden:

» Der Abteilung Entsorgung muss eine Haftungsfreistellungserklärung des
Grundstückseigentümers vorliegen, die Bamberg Service von jeglicher Haftung (siehe Anlage)
und Schadenersatzpflicht, auch gegenüber Dritten, freistellt, die infolge des Befahrens des
Privatgrunds mit Müllsammelfahrzeugen entsteht. Die Freistellung umfasst insbesondere auch
Schäden am Ober- und Unterbau des Grundstückes aufgrund des Gewichts der Müllfahrzeuge.

» Die zu befahrende Fläche muss vom Müllfahrzeug in einem Zug durchfahren werden können,
ohne dabei rückwärts zu fahren.

» Die zu befahrende Fläche muss asphaltiert bzw. so befestigt und tragfähig sein, dass diese mit
einem Müllsammelfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mind. 28 Tonnen
gefahrlos befahren werden kann. Dies gilt auch für Kanaldeckel, Sehachtabdeckungen,
Lichtschächte und Entwässerungseinrichtungen. Verdichtete Schotter- und
Mineralbetonflächen sind nicht zulässig. In der Winterszeit muss die zu befahrende Fläche
durchgehend frei von Schnee und Eis sein.

» Die zu befahrende Fläche muss, bei geradem Verlauf ohne Begegnungsverkehr, eine
durchgehende Mindestbreite von 3,55 Meter aufweisen.

» Ist auf der zu befahrenden Fläche Begegnungsverkehr möglich, so muss diese eine
Mindestbreite von 4,75 Meter aufweisen.

» In Kurven, Einmündungen oder Verschwenkungen müssen die Schleppkurven der
Müllfahrzeuge berücksichtigt werden und die Mindestbreiten entsprechend höher sein.

» Die zu befahrende Fläche muss eine durchgängige Durchfahrtshöhe von mindestens 4,00
Metern aufweisen.

» Die notwendige Mindestbreite und -höhe darf nicht durch hineinwachsende Bäume, Büsche,
Dachvorsprünge, Straßenlaternen, Fahrzeugen, Gegenstände oder sonstigen Hindernissen
eingeengt werden.

» Die zu befahrende Fläche muss so gestaltet sein, dass ein seitliches Abrutschen oder Umstürzen
des Müllfahrzeuges zuverlässig verhindert wird. Dies gilt insbesondere in der Nähe von Gräben
und Böschungen.

» Wannenausrundungen, Kuppen, Entwässerungsrinnen und Bodenschwellen müssen so
ausgebildet sein, dass das Müllfahrzeug nicht aufsitzen kann.
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» Die zu befahrende Fläche darf nicht als verkehrsberuhigter Bereich mit
„Fußgängerzonencharakter" (hohe Fußgänger- und Radverkehrsdichte) ausgewiesen sein.

» Die zu befahrende Fläche darf sich nicht direkt an sensiblen Einrichtungen wie Schulen,
Kindergärten, Kitas, Spielplätzen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern etc. befinden.

Kann auch nur einer der o.g. Kriterien Punkte nicht erfüllt werden, so wird das Privatgrundstück von
den Müllfahrzeugen des Bamberg Service nicht befahren.

Kann ein Privatgrundstück aufgrund der o.g. Kriterien Punkte befahren werden, so gelten auch auf dem
Privatgelände die satzungsmäßigen Vorgaben der Abfallentsorgung (Abfallwirtschaftssatzung der Stadt
Bamberg) u.a. im „Merkblatt Müllbehälterstellplätze im Voll- und Teilservice" zu den Punkten des
richtigen Behälterstandortes und den Anforderungen an Transportwege und Behälterstandplätze.



Bamberg
Service
Sicher. Gut.
Gemacht.

Abfallentsorgung
Merkblatt Müllbehälterstellplätze
im Voll- und Teilservice
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Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

Die richtigen Behälter

Die Behälter für die Abfuhr Ihrer Abfälle erhalten Sie
auf Antrag durch Bamberg Service zur Verfügung ge­
stellt. Dabei gibt es aktuell schwarze bzw. grüne Behäl­
ter für den Restmüll, braune Behälter für Biomüll und
blaue Behälter für Altpapier.

Behältergrößen

Grundvoraussetzung für eine ordnungsgemäße Müllab­
fuhr ist, dass allen Bewohner:innen ausreichend Müll­
behälter zur Verfügung stehen, die groß genug sind, um
den anfallenden Müll aufzunehmen.

'

Müllbehälter, die überfüllt sind, sodass der Deckel
nicht mehr schließt oder das maximale Gesamt­
gewicht überschritten wird, werden nicht geleert.

• Planen Sie daher ausreichend.

Abhängig vom benötigten Volumen stehen Ihnen dabei
folgende Behältergrößen zur Verfügung:

Behältertyp Restmüll Biomüll Altpapier 1

Mülltonnen

80 Liter X

120 Liter X X X

240 Liter X X X

Müllgroßbehälter

770 Liter X X

1.100 Liter X X

Bitte beachten Sie bei der Auswahl der benötigten
Behälter, dass das Behältervolumen der Biotonne das
Volumen der Restmülltonne nur dann überschreiten
darf, wenn keine gleich große Biotonne zur Verfügung
gestellt werden kann.

Neben dem Volumen spielt auch das Gewicht des Mülls
eine wesentliche Rolle bei der Auswahl der passenden
Tonne. Gerade bei nassen Bioabfällen (z.B. aus der
Küche oder Rasenschnitt) oder bei Windelmüll ist das
zulässige Gesamtgewicht der entsprechenden Tonne
schnell erreicht. Das jeweils zulässige Gewicht in Abhän­
gigkeit vom Volumen beträgt:

Behältertyp Max. Füll- Max. Gesamt-
gewicht gewicht

Mülltonnen

80 Liter 32 kg so kg

120 Liter 48 kg 60 kg

240 Liter 96 kg 110 kg

Müllgroßbehälter

770 Liter 308 kg 360 kg

1.100 Liter 440 kg 510 kg

Voll- und Teilservice

Die Abfuhr der Altpapier- und Biomüllbehälter sowie
der offiziellen Restmüll-, Biomüll- und Windelsäcke
erfolgt im Teilservice. Das heißt, die Behälter bzw. Säcke
müssen selbst am Entleerungsort bereitgestellt werden
und nach der Leerung wieder zum Standplatz zurück­
gebracht werden.

4

BIOTONNE

Bio-. Restmüll- und Papiertonnen in Bamberg
e , "gu.'-aue



'

Dies gilt auch für die Müllgroßbehälter
(770/1.100 Liter) für Altpapier.•Die Restmüllbehälter werden von den Mitarbeiter:innen

von Bamberg Service im Vollservice bedient. Die Tonnen
werden also vom Standplatz geholt, entleert und wieder
an ihren Platz zurückgestellt. Dies gilt jedoch nur, wenn
die Anforderungen aus diesem Merkblatt an den Stand­
platz und den Transportweg erfüllt sind.

Entleerungsort
Die Müllbehälter werden im Allgemeinen nicht direkt
an ihrem normalen Standplatz geleert, sondern müssen
zur Leerung selbst (Teilservice) oder durch die Mitar­
beiter:innen von Bamberg Service (Vollservice) zum
Entleerungsort gebracht werden.

Der Entleerungsort ist dabei der nächstgelegene Platz an
einer öffentlichen Straße, welcher mit üblichen Müll­
sammelfahrzeugen angefahren werden kann.

Am Entleerungsort müssen die Behälter so aufgestellt
werden, dass sie die Verkehrssicherheit nicht gefährden
und Verkehrsteilnehmer möglichst wenig behindern.
Außerdem müssen sie für die Mitarbeiter:innen von
Bamberg Service leicht erreichbar sein. Sie dürfen also
nicht durch parkende Autos verstellt sein. Stellen Sie die
Behälter bitte griffbereit auf, das heißt mit den Griffen
in Richtung Fahrbahn.

Mit Griffen zur Fahrhahn bereitgestellte Tonnen
#,

Anforderung an Zufahrtsstraßen

Damit eine Straße durch Müllsammelfahrzeuge (übliche
Maße: Länge: 10,50 Meter, Breite: 2,55 Meter zzgl. je 0,50
Meter Sicherheitsabstand rechts und links, Höhe: 3,70

Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

Meter, zulässiges Gesamtgewicht: 28 Tonnen, max. Achs­
last: 11,5 Tonnen) befahren werden kann, muss sie in
der Regel folgende Anforderungen erfüllen:

Die Straße muss eine ausreichende Tragfähigkeit
aufweisen. Dies gilt auch für Kanaldeckel, Schachtab­
deckungen und Entwässerungseinrichtungen.

• Die Fahrbahnbreite in geraden Straßen ohne Begeg­
nungsverkehr muss mindestens 3,55 Meter betragen.
Ist Begegnungsverkehr möglich, muss die Straße
mindestens 4,75 Meter breit sein.

• In Kurven, Einmündungen oder bei Fahrbahnver­
schwenkungen (z. B. Pflanzinseln oder Parkplätze)
müssen die Schleppkurven der Fahrzeuge berück­
sichtigt werden und die Fahrbahnbreiten entspre­
chend höher sein. Aufgrund der überhängenden
Schüttung benötigen Müllsammelfahrzeuge mehr
Platz als „normale" LKW.

• Die Straßen müssen so gestaltet sein, dass ein seitli­
ches Abrutschen oder Umstürzen der Fahrzeuge
zuverlässig verhindert wird. Dies gilt insbesondere in
der Nähe von Gräben und Böschungen.

m Die Fahrbahn muss eine durchgängige Durchfahrts­
höhe von mindestens 4,00 Metern aufweisen.

• Die notwendige Fahrbahnbreite und -höhe darf nicht
durch hineinwachsende Bäume, Büsche, Dachvor­
sprünge, Straßenlaternen usw. eingeengt werden.
Pflanzen sind regelmäßig entsprechend zurückzu­
schneiden.

m Bodenschwellen und Steigungen müssen so ausgebil­
det sein, dass die Müllsammelfahrzeuge nicht
aufsitzen können.

• In Sackgassen müssen geeignete Wendekreise oder
-schleifen bestehen, auf denen dreiachsige Müllsam­
melfahrzeuge in einem Zug wenden können. Sofern
aus topografischen oder baulichen Gründen andere
Bauformen, wie Wendehämmer, realisiert werden
müssen, muss ein Wenden mit maximal zweimaligem
Zurücksetzen möglich sein.

Ein Befahren von Sackgassen ohne Wendemöglichkeit
ist für Müllsammelfahrzeuge verboten!
Ausnahmen gelten für Sackgassen, die vor dem
01.10.1979 erbaut wurden

5



Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

' Zufahrtstraßen müssen so angelegt sein, dass kein
Rückwärtsfahren notwendig ist.•Notwendige Durchfahrtsbreiten, Wendeanlagen und

Kurvenbereiche dürfen nicht durch parkende
Fahrzeuge oder abgestellte Gegenstände beeinträch­
tigt werden.

Die Freistellung umfasst insbesondere auch Schäden
am Ober- und Unterbau des Grundstücks aufgrund
des Gewichts der Fahrzeuge.

Der richtige Behälterstandort

Erfüllt die Straße, an die Ihr Grundstück angrenzt,
die genannten Anforderungen an Zufahrtsstraßen
' nicht, wird die Straße nicht von den Müllsammel-

•
fahrzeugen von Bamberg Service befahren. Die
Müllbehälter müssen dann an der nächstgelege­
nen, geeigneten Straße bereitgestellt werden. Es
besteht kein Anspruch auf den Einsatz von kleine-
ren Fahrzeugen.

Auch wenn die Müllbehälter weder Miete zahlen noch
der schönste Anblick auf einem Grundstück sind, muss
ihr Standort gut durchdacht und geplant werden. Ein ge­
eigneter Standort ist leicht zugänglich. Damit verringert
sich die Unfallgefahr für Benutzer und Beschäftigte der
Abfallwirtschaft und Ihre Wände und Türen werden vor
Schäden geschützt.

Sollten Sie sich unsicher sein, ob Ihre Zufahrtsstraße
durch Müllsammelfahrzeuge befahren werden kann,
wenden Sie sich bitte per Telefon oder E-Mail an Bam­
berg Service (Kontakt siehe Seite 10)

Mit einem durchdachten Behälterstandort sparen Sie
Geld für teure Nachbesserungen und leisten durch die
gute, barrierefreie Erreichbarkeit für die Bewohner:in­
nen einen wichtigen Beitrag zur Abfalltrennung und
damit zum Umweltschutz.

Befahren von Privatstraßen

Prinzipiell werden durch die Müllsammelfahrzeuge
nur öffentliche Straßen befahren. In Ausnahmefällen
ist jedoch auch ein Befahren von Privatstraßen und
Privatgrundstücken möglich. Ein Rechtsanspruch darauf
besteht nicht.

Unabhängig von der individuellen Einzelfallprüfung
müssen dafür folgende Grundvoraussetzungen zwin­
gend erfüllt sein:

• Eine Bereitstellung an einer öffentlichen Straße ist
nicht möglich oder aus Sicht von Bamberg Service im
Einzelfall nicht sinnvoll.

Der ideale Standort liegt nahe an der Straße, ist schattig
und vor Witterungseinflüssen geschützt. Sofern mög­
lich, sollten Standorte im Freien so weit wie möglich von
Eingangstüren und Fenstern entfernt sein, um Geruchs­
und Lärmbelästigungen zu vermeiden. Stellplätze in Ge­
bäuden müssen ebenerdig liegen und die Anforderun­
gen des Art 43 der Bayerischen Bauordnung erfüllen.

Gemäß § 15 Abs. 1 der Abfallwirtschaftssatzung der
Stadt Bamberg legt die Stadt Bamberg den genauen
Standort nach Anhörung der verpflichteten Person fest.
Der Standort muss den Anforderungen nach § 15 Abs. 2
der Abfallwirtschaftssatzung entsprechen. Diese Anfor­
derungen sind in diesem Merkblatt festgelegt.

Das Befahren der Privatstraße bzw. des Privatgrund­
stücks ist gefahrlos möglich, insbesondere erfüllen
die privaten Verkehrswege uneingeschränkt die
Anforderungen an Zufahrtsstraßen.

• Es liegt eine Haftungsfreistellungserklärung des/der
Grundstückseigentümer:in vor, die Bamberg Service
von jeglicher Haftung und Schadensersatzpflicht,
auch gegenüber Dritten, freistellt, die infolge des
Befahrens des Privatgrunds mit Müllsammelfahrzeu­
gen entsteht.

Anforderungen an Transportwege

und Behälterstandplätze

Die Einhaltung dieser Anforderungen ist Voraus­
' setzung, damit Restmüllbehälter durch Bamberg

Service im Vollservice bedient werden. Andernfalls
• müssen auch Restmüllbehälter selbst am Entlee-

rungsort bereitgestellt werden.
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Behälterstandplätze für Altpapier- und Biomüllbehälter
sollen soweit möglich den Anforderungen dieses Merk­
blattes entsprechen.

Entfernung zum Entleerungsort

Behälterstandplätze sind möglichst nahe am Entlee­
rungsort anzulegen, das heißt, die einfache Entfernung
vom Entleerungsort zum Behälterstandort darf 15 Meter
nicht übersteigen.

'

Ist die Entfernung größer als 15 Meter, erfolgt auch
für die Restmüllbehälter kein Vollservice! In die­
sem Fall müssen auch die Restmüllbehälter selbst

• am Entleerungsort bereitgestellt werden.

Mindestmaße für Standplätze und
Transportwege

Behälterstandplätze müssen über eine ausreichende
Stellfläche für die verwendeten Behälter verfügen.
Die Abmessungen der Tonnen mit geschlossenem
Deckel betragen:

Behältertyp Breite Tiefe Höhe

Mülltonnen

80 Liter 48cm 56cm 101 cm

120 Liter 51 cm 56 cm 101 cm

240 Liter 58cm 74cm 110 cm

Müllgroßbehälter

770 Liter 137 cm 80cm 137 cm

1.100 Liter 137 cm 112 cm 147 cm

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Maßen um un­
gefähre Werte handelt und die Größen je nach Alter und
Hersteller leicht varüeren können.
Für Mülltonnen bis 240 Liter ist bei der Planung von
Mülltonnenboxen zu beachten, dass diese zur Beförde­
rung gekippt werden müssen.

Berücksichtigen Sie bei der Planung der Größe Ihres
Behälterstandorts nicht nur den aktuellen Behälter­
bedarf, sodass Sie auf ein steigendes Abfallaufkom­
men oder die Einführung einer weiteren Abfalltonne,
z. B. für Wertstoffe, reagieren können. Für Wohnanla-

Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

gen sollte die Größe des Behälterstandplatzes mindes­
tens 2 % der Gesamtwohnfläche betragen.

Vor Behältern bzw. zwischen Behälterreihen sind
Bewegungsflächen von 1,20 Meter für Mülltonnen
(80/120/240 Liter) bzw. 1,50 Meter Müllgroßbehälter
(770/1.100 Liter) erforderlich.

• Zwischen Behältern und zwischen Behältern und
Seitenwänden sollte ein Abstand von 0,20 Metern
bestehen.

• Mindesthöhe: 2,10 Meter
Die Mindesthöhe des Standplatzes und der Transport­
wege ist durchgängig auf allen zu begehenden
Flächen einzuhalten und darf nicht durch an der
Decke verlaufende Installationsleitungen oder
ähnlichem unterschritten werden. Die Mindesthöhe
von Durchgängen und Türen soll mindestens 2,10
Meter betragen und darf 1,95 Meter nicht unter­
schreiten.

• Mindestbreite für Wege, Durchgänge und Türen: 1,00
Meter für Mülltonnen (80/120/240 Liter) und1,50
Meter für Müllgroßbehälter (770/1.100 Liter). Sofern
der Weg nicht gerade verläuft, sind die Breiten
insbesondere in Kurven entsprechend zu erhöhen, da
die Behälter ausscheren.

• Wände in schmalen Durchgängen, Ecken sowie
herausragende Wandteile, wie Installationen, sind
mit Schutzleisten bzw. Rammschutz auszustatten um
Beschädigungen zu vermeiden. Die Leisten sind auf
Höhe der Griffe und der Räder anzubringen.

2,10 m

S ;gung 10%Max. 5te „3l#er 3%

~- höchstens 15 m zum Entleerungsort
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Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

1,00 m fur Mülltonnen
1,S0 m fur Müllgroßbehälter

Standplätze müssen eben angelegt sein und sollen auf
einem Niveau mit dem angrenzenden Gelände liegen.

~
0,20 m

I
0,20 m

l

0,20 m

1,20 m für Mulltonnen
1,50 m für Müllgroßbehälter

1,20 m für Mülltonnen
1,50 m für Müllgroßbehälter

Sofern der Behälterstandplatz nicht ebenerdig
erreichbar ist, sind Rampen mit einer maximalen
Steigung von 10% auszubilden. Für Müllgroßbehälter
(770/1.100 Liter) soll die Steigung 3 % nicht übersteigen.

'

Der Transport von Behältern über Stufen oder
Treppen ist unzulässig.•• Für den Transport von Müllgroßbehälter (770/1.100

Liter) zur Straße ist grundsätzlich eine Bordsteinab­
senkung erforderlich. Es empfiehlt sich, den Behälter­
standort so zu planen, dass der Transport über bereits
bestehende oder geplante Absenkungen erfolgen
kann. Sofern keine Absenkung besteht, ist diese
kostenpflichtig bei Bamberg Service, Abteilung
Straßen- und Brückenbau zu beantragen.

Ausreichende Abstände ermöglichen eine
sichere Müllabfuhr

Beschaffenheit von Transportwegen und
Standplätzen

• Wege und Standplätze müssen mit einem trittsiche­
ren, ebenen Belag befestigt sein. Der Belag muss auch
bei Nässe rutschhemmend sein. Die Rutschfestigkeit
muss dauerhaft gewährleistet sein. Der Oberflächen­
belag muss leicht zu reinigen und für die Durchfüh­
rung von Winterdienst geeignet sein.

• Die Oberflächenbefestigung muss eine ausreichende
Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit aufweisen, sodass
sich keine Fahrspuren und Rillen bilden (das zulässige
Gesamtgewicht der Müllgroßbehälter beträgt bis zu
510 kg).

• Transportwege und Standplätze müssen frei von
Schlaglöchern, Rillen, größeren Unebenheiten oder
sonstigen Stolperstellen sowie Moos- oder Pflanzenbe­
wuchs sein. Sie müssen frei von Mulden und Absen­
kungen sein, in denen sich Pfützen bilden können
(Gefahr von Glatteisbildung im Winter).

Kies- und Schotterflächen, Kopfsteinpflaster, Rasengit­
tersteine oder Pflasterbeläge mit offenen Fugen
größer als 1,5 cm sind ungeeignet.

8

So nicht! Unzulässiger Transport über Stufen

Freier Zugang zu den Behältern

• Am Abfuhrtag müssen Wege und Standplätze frei von
Gegenständen und Hindernissen, wie z. B. herein­
wachsenden Hecken und Bäumen, Fahrrädern,
Kinderwagen, parkenden Autos oder Schneehaufen
sein.

• Am Leerungstag sind die Tonnen griffbereit aufzustel­
len, das heißt mit den Griffen in Abholrichtung. Die
Tonnen müssen frei zugänglich sein und dürfen nicht
durch andere Tonnen, unzulässige Beistellungen (z. B.
Müllsäcke oder Kartonagen) oder sonstige Gegenstän­
de verstellt sein.

• Grundstückstore, Türen und Behälterboxen müssen
am Abfuhrtag unverschlossen sein. Eine Überlassung



oder Abholung von Schlüsseln oder das Öffnen erst
nach Klingeln ist nicht möglich. Sofern das Öffnen
mit üblichen 3- oder 4-Kantschlüsseln möglich ist,
können Tore, Türen oder Boxen verschlossen sein.

'

Sind zum Bereitstellungszeitpunkt die Behälter
nicht frei zugänglich, erfolgt keine Abholung vom
Standplatz. Sofern die Behälter in diesem Fall nicht
rechtzeitig selbst am Entleerungsort bereitgestellt
werden, erfolgt keine Leerung.

• Sämtliche Tore und Türen auf dem Transportweg
sind mit Türfeststellern auszurüsten, die ohne
Bücken zu bedienend sind (keine Holzkeile). Glastü­
ren müssen aus Sicherheitsglas bestehen, um Verlet­
zungen und Beschädigungen zu vermeiden. Brand­
schutztüren sind mit Türfeststellern entsprechend
der technischen Regeln zu versehen.

• Um das Verhaken von Tonnen oder Kleidung zu
vermeiden, sollen abgerundete Türgriffe und Hand­
läufe verwendet werden.

Sicherheit im Herbst und Winter

Wege und Standplätze müssen ausreichend und
gleichmäßig beleuchtet sein. Im Idealfall ist die
Beleuchtung mit Bewegungsmeldern ausgestattet.
Lichtschalter müssen ohne Umwege leicht und
gefahrlos erreichbar sein.

• Zur Vermeidung von Rutschgefahr bei Nässe sind die
Wege und Standplätze am Abholungstag ab 6.30 Uhr
frei von Laub zu halten.

Bei Schnee, Eis oder Reifglätte sind Wege und Stand­
plätze ab 6.30 Uhr zu räumen und zu streuen.

Sind Transportwege und Standplätze nicht recht-

'

zeitig geräumt und gestreut oder aufgrund von
Laub rutschig, erfolgt keine Abholung vom Stand­
platz. Sofern die Behälter in diesem Fall nicht

• rechtzeitig selbst am Entleerungsort bereitgestellt
werden, erfolgt keine Leerung.

Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

Besondere Anforderungen bei der
Verwendung von Behälterschränken

• Grundstückseigentümer:innen können nach eigenem
Ermessen Müllbehälter in Behälterschränken oder
Tonnenboxen unterbringen.

• Behälterschränke müssen fest mit dem Untergrund
verbunden sein und dürfen auch bei geöffneten
Türen nicht kippen.

• Vor Behälterschränken muss ausreichend Platz sein,
sodass die vorgeschriebenen Wegbreiten auch bei
geöffneten Türen erhalten bleiben.

• Zum Zeitpunkt der Abholung müssen die Tonnen
griffbereit eingestellt sein, das heißt mit Griffen in
Abholungsrichtung. Dies gilt auch, wenn Tonnen auf
Standblechen stehen.

Die Sockelhöhe eines Behälterschranks bzw. der
Abstand eines Standblechs zum Boden darf bei
Mülltonnen (80/120/240 Liter) maximal 0,10 Meter
betragen. Bei Verwendung von Müllgroßbehälter
(770/1.100 Liter) darf kein Sockel bzw. Abstand zum
Boden vorhanden sein.

• Vor Abholung müssen Behälterdeckelketten gelöst
werden und Einhängevorrichtungen entfernt wer­
den. Vergessen Sie nicht, die Behälter griffbereit in
oder vor den Behälterschrank zu stellen.

-+a~-l ·'

Am Entleerungstag: Behälterketten losen
und Behälter griffbereit einstellen
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Der richtige Standplatz für Ihre Mülltonnen

Ansprechpartner

Bei weiteren Fragen oder Problemen können Sie sich gerne an uns wenden.

Bamberg Service
Margaretendamm 40 • 96052 Bamberg • www.bamberg-service.de

Telefonisch: 0951 / 87-7100
Montag bis Freitag 8.00- 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Donnerstag 14.00-16.00 Uhr

Per E-Mail: entsorgung@bamberg-service.de

Bilder: Sonja Seufferth
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Bamberg
Service
Sicher. Gut.
Gemacht.

Checkliste für Behälterstandplätze

Diese Checkliste hilft Ihnen bei der schnellen Überprüfung Ihres Behälterstandplatzes.

Adresse Behälterstandplatz

□ Standplatz vom Entleerungsort maximal 15 Meter entfernt
□ Standplatz ausreichend groß für benötigte Behälter, mit Erweiterungsmöglichkeit
□ Standplatz entspricht den Anforderungen nach Art. 43 der Bayerischen Bauordnung
□ Bei Standplatz im Freien: möglichst schattig, witterungsgeschützt und weit entfernt von Türen und Fenstern

□ Durchgängige Mindesthöhe 2,10 Meter, bei Durchgängen und Türen 1,95 Meter
□ Durchgängige Mindestbreite von 1,00 Meter (2-Rad) bzw. 1,50 Meter (4-Rad)
D Wände, Ecken und herausragende Teile durch Schutzleisten und Rammschutz geschützt
D Vor Behältern ausreichende Bewegungsfläche von 1,20 Meter (2-Rad) bzw. 1,50 Meter (4-Rad)
D Abstand von 0,20 Meter zwischen Behältern und Behältern und Seitenwänden
□ Wege und Standplätze trittsicher, eben, rutschhemmend und dauerhaft befestigt
D Keine Rillen, Schlaglöcher, Stolperstellen, Bewuchs, Mulden oder Absenkungen im Belag

□ Keine Kies- oder Schotterflächen, Rasengittersteine, unebenes Pflaster oder große offene Fugen
□ Standplatz eben und auf einem Niveau mit angrenzendem Gelände
D Keine Treppen und Stufen, Rampen mit einer maximalen Steigung von 10 %

(bei 4-Rad-Behältern möglichst maximal 3 %)

D Bordsteinabsenkung bei 4-Rad-Behältern
□ Wege und Standplätze am Abfuhrtag frei von Hindernissen (z. B. Kinderwagen, Fahrräder), Schnee, Eis und

Laub
D Wege und Standplätze ausreichend beleuchtet, bestenfalls mit Bewegungsmelder
D Tonnen zum Abholzeitpunkt griffbereit, frei zugänglich und unverschlossen

D Türen und Tore mit Sicherheitsglas, abgerundeten Türgriffen und Handläufen und Türfeststellern

Bei Verwendung von Behälterschränken:

] Behälterschränke kippsicher befestigt

D Tonnen griffbereit eingestellt
D Kein Sockel (4-Rad) bzw. maximal 0,10 Meter (2-Rad)

□ Deckelketten und Einhängungen bei Abholung entfernt

Wenn Sie hier überall einen Haken setzen können, kann Ihre Restmülltonne im Vollservice abgeholt werden!

Bamberg Service
Margaretendamm 40 • 96052 Bamberg • www.bamberg-service.de



BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE· Hofgraben 4- 80539 München

Stadt Bamberg
Stadtplanungsamt, Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

BAYERISCHES
LANDESAMT
FUR DENKMAL
PFLEGE II

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM

8Plan2511_TÖ_3-1-4-1; FNP251)_TÖ_3- 10.04.2025
1-4-1

UNSERE ZEICHEN

P-2025-1732-1_$2

DATUM

12.05.2025

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG)
Stadt Bamberg: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem
Grünordnungsplan Nr. 251 J für den Bereich südlich der Forchheimer Straße
"Ausbildungszentrum Handwerkskammer" mit Flächennutzungsplan­
Änderungsverfahren

Zuständiger Gebietsreferent:

Bodendenkmalpflege: Herr Dr. Andreas Büttner

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie,

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange,

wie folgt Stellung:

Bodendenkmalpflegerische Belange:

Derzeit sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmäler bekannt. Mit der

Auffindung bislang unentdeckter ortsfester und beweglicher Bodendenkmäler (Funde)

ist jedoch jederzeit zu rechnen.

Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der

Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere

BAYERISCHES LANDESAMT
FÜR DENKMALPFLEGE

Dienststelle München:
Hofgraben 4
80539 München
Postfach 10 02 03
80076 München

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Abteilung B- Koordination Bauleitplanung

Tel.: 089/2114-303 von 8 bis 12 Uhr
Fax: 089/2114-407
beteiligung@blfd.bayern.de

Tel.: 089 2114-0
Fax: 089 2114-300

www.blfd.bayern.de

Bayerische Landesbank München
IBAN DE75 7005 0000 00011903 15
BIC BYLADEMM



Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG sowie den Bestimmungen des

Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023 unterliegen.

Art. 8 (1) BayDSchG:

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren

Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur

Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie

der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die

Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den

Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so

wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 (2) BayDSchG:

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere

Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der

Arbeiten gestattet.

Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gern. o. g.

Art. 8 BayDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem BLfD zu melden.

Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich dem BLfD zu übergeben (Art.

9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG).

Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung

stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

BAYERISCH ES
LANDESAMT
FUR DENKMAL
PFLEGE II

Seite 2



Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jochen Haberstroh

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.
Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht,

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.

BAYERISCH ES
LANDESAMT
FUR DENKMAL

"@
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bayernuerk
netz

Bayernwerk Netz GmbH, Hallstadter Straße 119, 96052 Bamberg

Per E-Mail an: stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de
Stadtplanungsamt
Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

110-kV-Kabel, Bamberg/Süd - Bamberg/Mitte, Kabel Nr. E10025/1
Fernmeldekabel EF023050·01

Beteiligung an der Bauleitplanung gem. S31) und S4(1) BauGB
Flächennutzungsplan-Änderung für den Bereich südlich der Forchheimer Straße „Aus­
bildungszentrum Handwerksammer"

Zu Ihrem Schreiben vom: 10.04.2025, Ihr Zeichen: FNP251]_TöB_3-1-4-1

Sehr geehrte Damen und Herren,

im nördlichen Bereich des Planungsgebietes befinden sich Anlagen der Bayernwerk
Netz GmbH.

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen keine grundsätzlichen Ein­
wendungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen
nicht beeinträchtigt werden.

Die Lage der Kabel bitten wir dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen.
Hierbei machen wir jedoch darauf aufmerksam, dass wir für die Richtigkeit der Darstel­
lungen keine Gewähr übernehmen. Maßgeblich sind in jedem Falle der tatsächliche Be­
stand und Verlauf der Kabel in der Natur.

Zu unseren Anlagen nehmen wir wie folgt Stellung:

110-kV-Kabel
Im nördlichen Bereich des Flächennutzungsplanes in der Forchheimer Straße befindet
sich das 110-kV-Kabel, Bamberg/Süd - Bamberg/Mitte, Kabel Nr. E10025/1 der Bayern­
werk Netz GmbH.

Die Schutzstreifenbreite des 110-kV-Kabels beträgt für Bebauung, Bepflanzungen und
Aufgrabungen jeweils 3,00 m, gemessen jeweils vom äußersten linken Kabel nach außen
sowie vom äußersten rechten Kabel nach außen.

Fernmeldekabel
Wir möchten darauf hinweisen, dass sich im nördlichen Bereich des Flächennutzungs­
planes in der Forchheimer Straße das Fernmeldekabel EF023050-01 der Bayernwerk Netz
GmbH verläuft.

2.3

Bayernwerk Netz GmbH

Hallstadter Straße 119
96052 Bamberg

www.bayernwerk-netz.de

Ihr Ansprechpartner

Romeo Wagner
110-kV Leitungen
Planung - Bau - Betrieb
Fremd- und Bauleitplanung

T 09 51-82-12 45 (-42 21)
F 09 51-82-43 49

bag-fub-hs
@bayemwerk.de
Unser Zeichen: BAGE-THLL/

1D 29227

Datum

14. Mai 2025

Sitz: Regensburg
Amtsgericht Regensburg
HRB 9476

Geschäftsführer
Gudrun Alt
Dr. Joachim Kabs
Robert Pflügl
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Die Schutzstreifenbreite für Fernmeldekabel beträgt 1,00 m von dem jeweils äußersten
linken bzw. rechten Kabel.

Auflagen und Hinweise
Arbeiten innerhalb des Schutzstreifens der Kabel sind ausschließlich von Hand und erst
nach Genehmigung durch die Bayernwerk Netz GmbH, 110-kV Leitungen, Planung- Bau
- Betrieb, Fremd- und Bauleitplanung, Hallstadter Straße 119, 96052 Bamberg, zulässig.

Wir bedanken uns für die Beteiligung, um die wir auch weiterhin bitten und stehen für
Rückfragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Datum
14. Mai 2025

i. V.

Digital unterschrieben von
Christian Poppe
Datum: 2025.05.14
11 36.09 +0200'

Romeo
i.A. Wagner

Digital unterschrieben von
Romeo Wagner
Datum: 2025.05.14
06:46:58 +02'00'

Anlagen
Übersichtsplan
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Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB - FNP-Änderung
Bereich südl. d. Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer";
Beteiligung an der Bauleitplanung BPlan 251 J gern. §3(1) und 4(1) BauGB;
Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Mit dem Vorhaben besteht grundsätzlich Einverständnis, da es sich um eine innerstädtische
Fläche ohne hoheitlichen Schutzgebietsstatus gemäß BNatSchG/BayNatSchG handelt und
vergleichsweise geringfügige Eingriffe in Natur und Landschaft, die hinreichend vermieden,
minimiert und, wo nicht möglich, ausgeglichen werden. Die vorliegenden Fachdaten und
Gutachten (Umweltbericht, Eingriffs- und Ausgleichsbilanz, spezielle artenschutzrechtliche
Prüfung) sind umfassend und ausreichend.

Im Detail gibt es unsererseits zwei Einwände/Anregungen:

1.) Die festgesetzte Ausgleichsfläche im Main-Regnitz-Dreieck ist bereits vergeben (vgl.
BPlan 251 K)

Planeinschnitt externe Ausgleichsflächen
(Flurstück 635 Gmkg. Dörfleins)

usg beichsfläche FL.Mr. 835., Gmkg. D06rfleins

inton suw bewerte.hatte hckor ohne oder mt stark orarr r
Segetavegetan(8NT "At1

Externe Esist nneexterne Aus«glechfa he rat ener Hahevon ca 8 /65m
Muleches hererroghhen DeHachhe behndet ich nrdhoch der Bb auf der Hkurnurrre
fache 635 Grrer kung Dowtlems, der Stad t Barberg

Mel atenen

MAg tenevgut.7es. artentotes Grunter± 18NT
'G212.30691L)

Grünerde rtwcaun g aber meschwele Bodenvorteneturg und
Einsaat uns hgosattguts (G 1? ur arten roh
Fnachwogen (Bspw Saaten Zelier)

tuhortehobt hieir not tri orte
re tabetoo+A1}

tatee rotg br oni eentertet tote
rettet»tu t2roh.e pw iahe

t-2 schonge Pgeenand imOktotermn
r t2 tot ihtt devoter et ttt ttr i ertrat

weet tkure ert teere eeo.urst trar

251 J 251 K (bereits rechtskräftig)

2.) Als Klimaanpassungsmaßnahme, die zugleich der Bidoversität dient, sollte im
Außenbereich ein naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken für Dach- und
Oberflächenwasser als Vorgabe festgesetzt werden. Möglicherweise lässt es sich als Teich in
die Pausenfläche für den Ausbildungsbetrieb integrieren.

Bamberg, den 15. April 2025
Jg
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ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Deutsche Telekom Technik GmbH
PTI 14,B1
Schürerstr. 9, 97080 Würzburg

Stadtplanungsamt
Sachgebiet Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

REFERENZEN Az.: FNP251 J_TÖB_3-1-4-1, Schreiben vom 10.04.2025
ANSPRECHPARTNER FRef PTI 14, Roland Sachs

TELEFONNUMMER 0931 /33-6687
DATUM 09.05.2025

BETRIFFT Stadt Bamberg
Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren
für den Bereich südlich der Forchheimer Straße „Ausbildungszentrum Handwerkskammer

Unterrichtung derBehörden undder TrägeröffentlicherBelangegem. S 4Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Information zur o. g. Maßnahme.

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsbe­
rechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG-hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt,
alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh­
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zum Verfahren nehmen wir wie folgt Stellung:

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich südlich der Forchheimer Straße „Ausbil­
dungszentrum Handwerkskammer" bestehen unsererseits keine Einwände.

Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der Telekom.

Wir werden zu gegebener Zeit zu den noch aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungsplä­
nen detaillierte Stellungnahmen abgeben.

so
Deutsche Telekom Technik GmbH I Landgrabenweg 151, 53227 Bonn 1 +49 228/181-0 1 www.telekom.com

Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 I IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 I SWIFT-BIC: PBNKDEFF590
Aufsichtsrat: Dr. Robert Hauber (Vorsitzender) 1 Geschäftsführung: Dr. Abdurazak Mudesir (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm

Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn I USt-IdNr. DE 814645262

Mit freundlichen Grüßen

+25&.6sas
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Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren
für den Bereich südlich der Forchheimer Straße .,Ausbildungszentrum
Handwerkskammer"
Amt 61

1. Stellungnahmen

Wasserrecht
erstellt durch: Frau Kellner, Frau Prietz

B6

,1\{J
Stadt Bamberg
Klima- und Umweltamt

Es besteht Einverständnis mit der Änderung des Flächennutzungsplans Im
Übrigen wird auf die Stellungnahme zum B-Plan 251 J verwiesen

Immissionsschutz
erstellt durch: Herr Hemmer

Aus Sicht des Immissionsschutzes besteht Einverständnis mit der Aufstellung
des Flächennutzungsplans für den Bereich südlich der Forchheimer Straße
..Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Naturschutz
erstellt durch: Herr Fischer

Aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege besteht Einverständnis mit
der Änderung des Flächennutzungsplanes.

Bodenschutz, Altlasten
erstellt durch: Frau Pröpster

1. Bodenschutz

Aus einer Anderung des Flächennutzungsplanes resultiert die (teilweise) Be­
bauung der betroffenen Flächen. Durch eine Bebauung werden die Flächen
(teilweise) versiegelt sowie weitere Flächen bauzeitlich in Anspruch genom­
men. Somit gehen die natürlichen Bodenfunktionen im Gegensatz zur aktuellen
Nutzung weitestgehend verloren.
Aufgrund der Größe des Bauvorhabens und der Intensität der Bodeneingriffe
(großflächige Versiegelung, Umgestaltung des gesamten Geländes) wird eine
Bodenkundliche Baubegleitung nach IN 19639 erforderlich. Diese soll im Vor­
feld der Baumaßnahme zudem ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 erar­
beiten.

Generell sind Beeinträchtigungen, welche die in S 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2
BBodSchG definierten natürlichen Funktionen des Bodens. zum Beispiel als
Filter und Puffer zum Schutz des Grundwassers oder Puffer bei Starknieder
schlagsereignissen. negativ beeinflussen. soweit wie möglich zu vermeiden.
Hierzu zählen nach S 3 Abs. 1 Nr. 3 BBodSchV auch physikalische Einwirkungen
auf den Boden. Die Fläche liegt nach Hinweiskarte Oberflächenabfluss und
Sturzflut des Bayerischen Landesamtes für Umwelt in einem Bereich mit mä
igem Abfluss bei Starkregen. Außerhalb der bebauten Flächen ist demnach
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eine unnötige Verdichtung bzw. Versiegelung zu vermeiden. Die Vorgaben der
DIN 19639 sind zu beachten. Im „Konzept Begründung mit integriertem Um­
weltbericht" wird dorauf verwiesen. dass „der Aspekt der Versiegelung und
Veränderung der Bodenoberfläche in die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
eingeht und entsprechend bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs be
rücksichtigt wird." Eine solche Bilanzierung oder Ermittlung des Kompensati­
onsbedarfs liegt jedoch nicht vor. Inwiefern bei der Änderung des Flächennut­
zungsplanes eine ausreichende Berücksichtigung des Bodenschutzes stattfin­
det, kann daher nicht beurteilt werden.

Abfallrecht/Abfallwirtschaft
erstellt durch. Frau Jüttemann

Ohne Einwände.

Klimaschutz
erstellt durch: Herr Feilner, Herr Wiehl

Die von der Änderung betroffene Fläche liegt im Bereich eines flächenhaften
Kaltluftabflusses in Richtung wirkraum der Belastungsstufe 4 (vgl. Planungs­
hinweiskarte Schutzgut Klima/Luft, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2022)
Zudem ist die Fläche im aktuellen Landschaftsplan als Fläche mit besonderer
Bedeutung für das Klima gekennzeichnet. Da freie Grünflächen. wie in der bis­
herigen Nutzung, maßgeblich zur nächtlichen Kaltluftproduktion beitragen,
sind durch den Neubau, deutliche Auswirkungen auf die kleinräumige Kaltluft­
produktion und Strömung zu erwarten. Die Angaben im vorliegenden „Konzept
Begründung mit integriertem Umweltbericht" widersprechen sich hier (S. 6 vs. S
9, 16). Die Auswirkungen können durch entsprechende Planung der Bebauung
zumindest gemindert werden (z.B. Fassadenbegrünung, Minimierung von Ver­
siegelung, Wahl der Baumaterialien etc.).

Versiegelte Böden können im Gegensatz zu natürlichen oder ackerbaulich
genutzten Böden weder als Puffer bei Starkregenereignissen, noch als Kohlen­
stoffsenke fungieren oder durch Verdunstung eine kühlende Wirkung auf die
Umgebung entfalten. Hier ergibt sich durch eine Änderung des Flächennut­
zungsplanes und somit Bebauung der Fläche. entgegen den Angaben im
Konzept Begründung mit integriertem Umweltbericht", ein potentieller Konflikt
hinsichtlich Klimaschutz und Klimaanpassung.

II. In das

Amt 61

zur weiteren Veranlassung.

Bamberg, 13.05.2025
Amt 38
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Stellungnahme
Bebauungsplan Nr. 251 J inkl. Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren
,,Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme der Stadtwerke
Bamberg zum Bebauungsplan Nr. 251J inkl. Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren
,,Ausbildungszentrum Handwerkskammer".

Stellungnahme Strom- und Gasversorgung:
Unter Punkt 6.6 der Begründung setzen Sie Flächen für Versorgungsanlagen fest. Wir weisen
darauf hin, dass diese Festsetzungen keine Anlagen der öffentlichen Versorgung betreffen.

Unter Punkt 7.4 der Begründung sowie unter Punkt 5.1 des Erläuterungsberichts beziehen Sie
Stellung zur geplanten Ver- und Entsorgung. Hier werden verschiedene Sparten namentlich
erwähnt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass eine Erschließung mit Erdgas von Seiten der
Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH nicht vorgesehen ist.

Die Erschließung mit den weiteren Sparten ist mit den Stadtwerken Bamberg abzustimmen.

Wasserversorgung/ Wassergewinnung:
Seitens der Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH bestehen keine
Einwände.

Fernwärme:
Die Fernwärmehausanschlussleitung sowie die Fernwärmetrasse darf in einer Breite von 1,5 m
rechts und links der Trasse nicht überbaut oder bepflanzt werden. Im Plan sind im Bereich des
Fernwärmehausanschlussraumes aktuell viele Bäume eingezeichnet. Ggf. müssen die Standorte
der Bäume noch geändert werden.

Der Fernwärmeleitung liegt in der Regel nicht im Gehwegbereich, da dort Stromleitungen liegen.
Detaillierte Aussagen dazu sind erst mit der Straßenplanung möglich. Die Straßenplanung liegt noch
nicht vor. Die Stadtwerke planen und verlegen die Hausanschlussleitung in einem Zug ab der
Haupttrasse bis in den Hausanschlussraum.

Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Michael Fiedeldey
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Andreas Starke

Sitz der Gesellschaft:
Margaretendamm 28
96052 Bamberg
Amtsgericht Bamberg HRB 3863

Sparkasse Bamberg
Hypovereinsbank Bamberg
Flessabank Bamberg
USt-IdNr.: DE203099254

IBAN: DE18 7705 0000 0000 0050 82
IBAN: DE51 7702 0070 0003 8821 87
IBAN: DE29 7933 0111 0001 0210 90
Gläubiger-ID: DE23ZZZ00000435570

BIC: BYLADEM1 SKB
BIC: HYVEDEMM411
BIC: FLESDEMM
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Stellungnahme Glasfaseranbindung FTTX:
Es bestehen keine Einwände.

Straßenbeleuchtung:
Im Bereich des Bebauungsplanes ist keine Straßenbeleuchtung vorhanden.

Grundsätzliches:
In einem Bereich von 1,5 m dürfen die vorhandenen Versorgungsleitungen/-Kabel der Stadtwerke
Bamberg nicht überbaut werden.
Vor Beginn von Tiefbauarbeiten sind von der ausführenden Firma die aktuellen
Leitungsbestandspläne bei uns anzufordern. Jedes Kabel ist als unter Spannung und jede Leitung
als unter Druck stehend zu betrachten und jede Beschädigung - auch geringfügige Druckstellen und
Beschädigung der Umhüllung - ist unverzüglich bei den Stadtwerken zu melden.
Werden während der Ausführung Leitungen der Stadtwerke Bamberg freigelegt, darf der Graben
erst nach Zustimmung durch die Stadtwerke Bamberg wieder verfüllt werden.

Stellungnahme ÖPNV:
Grundsätzlich bestehen aus Sicht der STVP keine Bedenken gegenüber einer Umsetzung der
Planungen, allerdings ist die Anbindung an den ÖPNV derzeit nicht optimal:
Die Haltestelle „Mohnstraße" der Linie 905 befindet sich zwar in weniger als 200 m Luftlinie vom
Plangebiet entfernt, allerdings ist ohne Anpassungen im Zuge der Forchheimer Straße der Fußweg
zum Haupteingang des geplanten Ausbildungszentrums über 400 m lang. Dies liegt vor allem daran,
dass derzeit keine direkte Querungsmöglichkeit über die Forchheimer Straße besteht: Im westlichen
Arm des Knoten Forchheimer Straße/ Gereuthstraße / Zufahrt Arena gibt es aktuell keine
Fußgängerfurt. Ohne Einrichten einer zusätzlichen Querungsmöglichkeit müssten PNV-Nutzer, die
von der Haltestelle „Mohnstraße" zum Ausbildungszentrum wollen, nacheinander alle drei anderen
Arme des Knotens überqueren. Dies ist sehr umwegig, zeitaufwendig und dürfte in der Praxis kaum
genutzt werden (mit der Folge, dass die Forchheimer Straße dann an anderer Stelle ungesichert
gequert würde).
Im Hinblick auf eine ausreichende Anbindung des Ausbildungszentrums an den ÖPNV (dies betrifft
auch Reisende, die den Westausgang des künftigen S-Bahn-Haltepunktes Bamberg-Süd nutzen)
und auf die Verkehrssicherheit empfehlen wir daher dringend die Einrichtung einer zusätzlichen
Querungsmöglichkeit für Fußgänger über die Forchheimer Straße. Diese sollte sinnvollerweise
direkt westlich der Einfahrt in die neue Planstaße angeordnet werden, da sie dann sowohl von
Fußgängern, die aus der Gereuthstraße kommen, als auch von Nutzern einer ggf. zusätzlich
einzurichtenden Haltestelle (s.u.) genutzt werden könnte. Ob hierfür der neue Knotenpunkt
vollsignalisiert werden müsste, oder ob eine Fußgänger-LSA ausreicht, können wir jedoch nicht
beurteilen. Die Einrichtung einer Fußgängerfurt über den westlichen Arm des Knotens
Gereuthstraße / Forchheimer Straße / Zufahrt Arena sollte aus unserer Sicht nicht als Alternative
dazu sondern höchstens als zusätzliche Maßnahme in Betracht gezogen werden, da nur eine
Querungsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe der Zufahrt zur Planstraße die Einrichtung einer
weiteren Haltestelle ermöglicht.

Im Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan wird vorgeschlagen das Ausbildungszentrum zunächst
über die Haltestelle „Mohnstraße" an den ÖPNV anzubinden. „Bei einer stärkeren Nutzung der
Buslinie durch Beschäftigte oder Teilnehmende des Bildungszentrums sollten die Möglichkeiten
einer zusätzlichen Bushaltestelle an der Forchheimer Straße in Höhe der Planstraße diskutiert
werden." Für eine eventuell zusätzlich einzurichtende Haltestelle vorgeschlagen wird ein Standort in
der Forchheimer Straße, westlich der Zufahrt zur Planstraße. Hierzu stellen wir fest:
Grundsätzlich ist eine Anbindung des Ausbildungszentrums über die Haltestelle „Mohnstraße"
ausreichend, sofern eine zusätzliche Querungsmöglichkeit über die Forchheimer Straße eingerichtet
wird. Der Fußweg von der Haltestelle zum Ausbildungszentrum beträgt dann etwas mehr als 300 m.

Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Michael Fiedeldey
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Andreas Starke

Sitz der Gesellschaft:
Margaretendamm 28
96052 Bamberg
Amtsgericht Bamberg HRB 3863

Sparkasse Bamberg
Hypovereinsbank Bamberg
Flessabank Bamberg
USt-IdNr.: DE203099254

IBAN: DE18 7705 0000 0000 0050 82
IBAN: DE51 7702 0070 0003 8821 87
IBAN: DE29 7933 0111 0001 0210 90
Gläubiger-ID: DE23ZZZ00000435570

BIC: BYLADEM1SKB
BIC: HYVEDEMM411
BIC: FLESDEMM
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Eine zusätzliche Haltestelle würde daher vor allem als Maßnahme zur Attraktivierung des ÖPNV für
Beschäftigte und Teilnehmende in Betracht kommen. Darüber hinaus würde sie die ÖPNV­
Anbindung der Weiteren Nutzungen in der Nachbarschaft des geplanten Ausbildungszentrums
verbessern. Falls die Errichtung einer solchen Haltestelle in Betracht gezogen wird, sollte diese aber
bereits zur Eröffnung des Ausbildungszentrums zur Verfügung stehen: Potentielle ÖPNV­
Nutzerinnen und -nutzer, die sich erst einmal an die Nutzung anderer Verkehrsmittel gewöhnt
haben, sind deutlich schwerer zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen, als Nutzerinnen und
Nutzer, die erstmalig ein Verkehrsmittel für neue Wege wählen. Wir schlagen daher vor zeitnah die
Anzahl der potentiellen ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer zu ermitteln (z.B. mittels Befragung), um die
Errichtung einer zusätzlichen Haltestelle auf Basis fundierter Daten diskutieren zu können. Falls es
zur Einrichtung einer zusätzlichen Haltestelle kommt, finden auch wir den vorgeschlagenen Standort
westlich der neuen Planstraße sinnvoll.

Mit freundlichen Grüßen

Stadtwerke Bamberg
Energie- und Wasserversorgungs GmbH

Daniel
Then

Digital signiert von Daniel Then
DN. cn=Daniel Then, ou=N.
email=Daniel.Then@stadtwerke­
bamberg.de
Datum 2025.05. 16 12.26.04
+02'00'

Dgtal sgrient von Rainer Voll
DON:. cn=Rainer Voll, au=N.PB

Rainer Vollz.o-
Ort : Bamberg
Datum 2025.05. 16 12 1422 +0200'

ppa. Dr.-lng. Daniel Then
Abteilungsleiter

i.V. Rainer Voll
Sachgebietsleiter

Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Michael Fiedeldey
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Andreas Starke

Sitz der Gesellschaft:
Margaretendamm 28
96052 Bamberg
Amtsgericht Bamberg HRB 3863

Sparkasse Bamberg
Hypovereinsbank Bamberg
Flessabank Bamberg
USt-IdNr.: DE203099254

IBAN: DE18 7705 0000 0000 0050 82
IBAN: DE51 7702 0070 0003 8821 87
IBAN: DE29 7933 0111 0001 0210 90
Gläubiger-ID: DE23772200000435570

BIC: BYLADEM1SKB
BIC: HYVEDEMM411
BIC: FLESDEMM
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Bebauungsplanverfahren Nr. 251 J für den Bereich südlich der Forchheimer
Straße „Ausbildungszentrum Handwerkskammer"
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
Beteiligung an der Bauleitplanung gern. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Bamberg beabsichtigt die Ausweisung eines Gewerbegebiets sowie einer
Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Bildungszentrum Handwerkskam­
mer". Das Plangebiet befindet sich angrenzend an die Forchheimer Straße im südöst­
lichen Stadtgebiet der Stadt Bamberg. Der Flächenumgriff beträgt ca. 3,2 ha. Zu dem
vorliegenden Konzept, Stand: April 2025, nehmen wir als Träger öffentlicher Belange
aus wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung:

1. Wasserschutzgebiete / Wasserversorgung
Der Vorhabensbereich liegt (knapp) außerhalb festgesetzter oder geplanter Heilquel­
len- und Wasserschutzgebiete bzw. wasserwirtschaftlicher Vorbehalts- und Vorrang­
flächen.

Die Flächen des Änderungsbereiches können an die zentrale Wasserversorgung
(Stadtwerke Bamberg) angeschlossen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Schutz künftiger baulicher Anlagen gegen po­
tenziell vorhandene hohe Grundwasserstände und/oder drückendes Grundwasser
dem jeweiligen Bauherrn obliegt.

Standort
Kulmbacher Straße 15
96317 Kronach

Telefon/ Telefax
+49 9261 502-0
+49 9261 502-150

E-Mail / Internet
poststelle@wwa-kc.bayem.de

www.wwa-kc.bayem.de
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Alle Möglichkeiten zur Minimierung von Flächenversiegelungen sollten vorab geprüft und so­
weit möglich berücksichtigt werden.

Sollte im Rahmen des Gebäudeneubaus beabsichtigt werden, den Wärmebedarf nunmehr
über geothermische Anlagen sicherzustellen, weisen wir vorsorglich auf die notwendigen was­
serrechtlichen Anzeige- und Genehmigungspflichten hin. Wir empfehlen in diesem Falle eine
frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt Kronach sowie dem
Umweltamt der Stadt Bamberg.

Den Brandschutz bitten wir mit dem zuständigen Brandrat abzustimmen.

2. Überschwemmungsgebiete / Gewässerentwicklung
Im Planungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer und es sind keine festgesetz­
ten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete betroffen.

Das Planungsgebiet liegt im wassersensiblen Bereich. Diese Gebiete sind durch den Einfluss
von Wasser geprägt und kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers, in dem
es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. Nutzungen können hier beein­
trächtigt werden durch: über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Wasserab­
fluss in sonst trockenen Tälern oder zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. Im Unter­
schied zu amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungs­
gebieten kann bei diesen Flächen nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Überschwem­
mungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher Situation ein häufiges oder auch ein ext­
remes Hochwasserereignis abdecken. An kleineren Gewässern, an denen keine Über­
schwemmungsgebiete oder Hochwassergefahrenflächen vorliegen kann die Darstellung der
wassersensiblen Bereiche Hinweise auf mögliche Überschwemmungen und hohe Grundwas­
serstände geben und somit zu Abschätzung der Hochwassergefahr herangezogen werden.

Das „Überflutungs- und Hochwasserschutzkonzept Bamberg-Ost" vom Institut für technisch­
wissenschaftliche Hydrologie GmbH von 2015/2017 ist zu berücksichtigen.

Auf die Gefahren und Regelungen von einer Überflutung durch „wild" abfließendes Oberflä­
chenwasser infolge Starkregenereignisse (vgl. § 37 WHG) wird nachdrücklich hingewiesen.

Die Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut ist unter https://www.lfu.bayern.de/was­
ser/starkregen und sturzfluten/hinweiskarte/index.htm zu finden.

Zur angemessenen Berücksichtigung von Sturzflutgefahren in der Bauleitplanung wird auf die
Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung" (www.stmuv.bay­
ern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe kommunen hochwasser­
starkregenrisiken bauleitplanung ba.pdf) verwiesen.

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

Die externe Ausgleichsfläche (FI.Nr. 635 Gmkg. Dörfleins) liegt im Überschwemmungsgebiet
von Main/Regnitz. Dies ist zu beachten.

Diese Fläche befindet sich angrenzend an den Flusswasserkörper (kurz: FWK) 2_F065: Reg­
nitz im Stadtgebiet Bamberg. Bei diesem FWK handelt sich um ein erheblich verändertes Ge­
wässer (Einstufung gemäß § 28 WHG) und verfehlt gemäß EG-WRRL das „gute ökologische
Potenzial" (vgl. §§ 27 ff. WHG). Hierbei wurde durch das WWA KC ein Umsetzungskonzept
(2024) erstellt, welches zu berücksichtigen ist.
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3. Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung / Gewässerschutz
Die Schmutzwasserentsorgung sollte für das Bauvorhaben des Gemeinbedarfs über die städ­
tische Kläranlage sichergestellt sein. Der Bereich Bamberg- Ost entwässert im Bestand im
Mischsystem. Die Auswirkungen der neuen, zusätzlichen Gebietsausweisung auf die vorhan­
denen Abwasseranlagen (u.a. hydraulische Leistungsfähigkeit der vorhandenen Kanäle, Auf­
nahmefähigkeit der vorhandenen Entlastungsbauwerke in abwassertechnischer Hinsicht) soll­
ten geprüften werden. Sollten nicht hausabwasserähnliche Abwässer anfallen, sind für deren
Einleitung in die öffentliche Kanalisation zunächst die Bestimmungen der Entwässerungssat­
zung zu beachten.

Die befestigten Flächen des Bauvorhabens werden entsprechen den wasserrechtlichen
Grundsätzen des § 55 Abs. 2 WHG im Trennsystem entwässert. Ein naturnaher Umgang mit
dem Regenwasser ist durch Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung zu erreichen. Die
wirksamsten Maßnahmen bestehen darin, Siedlungsflächen so wenig wie möglich zu versie­
geln und so durchlässig wie möglich zu gestalten. Bei der Konzeption der Niederschlagswas­
serbeseitigung ist grundsätzlich eine Annäherung der Wasserhaushaltsbilanz an natürliche
Verhältnisse anzustreben. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist die oberirdische Versickerung
über bewachsenen Oberboden wünschenswert und nachhaltig.

Soweit die Grenzen einer erlaubnisfreien eigenverantwortlichen Niederschlagswassereinlei­
tung nach NWFreiV mit TRENGW überschritten werden, sind Einleitungen wasserrechtlich zu
behandeln und im Verfahren das DWA- Arbeitsblatt A 138-1 zu beachten. Es sind die erfor­
derlichen Behandlungsmaßnahmen entsprechend der Schutzbedürftigkeit des Grundwassers
vorzusehen.

In Zeiten des Klimawandels kommt einer wassersensiblen Siedlungsentwicklung immer mehr
Bedeutung zu (,,Schwammstadtprinzip"). Der Leitfaden „Wassersensible Siedlungsentwick­
lung in Bayern- Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwasser­
management in Bayern"zeigt hier Lösungsansätze auf, wie eine blau- grüne Infrastruktur, eine
bessere Anpassung an die Folgen des Klimawandels ermöglicht (Link: https://www.stmuv.bay­
ern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible siedlungsentwicklung/index.htm).

Die verbindliche Festsetzung zur Dach- und Fassadenbegrünung fördert die Verdunstung und
mindert den Oberflächenabfluss. Regenwasser kann als belebendes Element in eine interes­
sante Freiraumgestaltung einbezogen werden.

4. Vorsorgender Bodenschutz
Durch Art. 12 BayBodSchG sind Staat, Gemeinden, Landkreise, Bezirke und sonstige juristi­
sche Personen des öffentlichen Rechts gesetzlich verpflichtet, vorbildhaft dazu beizutragen,
dass die Zielsetzungen und Grundsätze des S1BBodSchG erreicht werden. Durch das Vor­
haben werden die Belange des Schutzgutes Boden berührt (siehe auch BauGB, Anlage 1 zu
§ 2 Absatz 4 und §§ 2a und 4c). Deshalb sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Ver­
ringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Boden aufzuzei­
gen.

Folgende Vorgaben sind einzuhalten:

1. Der belebte Oberboden (Mutterboden) und der kulturfähige Unterboden sind nach§ 22
BauGB zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdich­
tung zu schützen und nach den Vorgaben des § 8 ff. BBodSchV ortsnah möglichst
innerhalb der gleichen bodenkundlichen und geologischen Einheit, z.B. landwirtschaft­
lich, zur Bodenverbesserung fachgerecht zu verwerten.

2. Der nicht kulturfähige Unterboden und das Untergrundmaterial sollten innerhalb des
Vorhabensbereiches in technischen Bauwerken (z.B. Lärmschutzwall) verwendet wer­
den, um eine Entsorgung zu vermeiden.
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3. Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig vom jeweiligen Entsorgungsweg
die rechtlichen und technischen Anforderungen (z.B. § 6 ff. BBodSchV, Leitfaden zur
Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, ErsatzbaustoffVO ab 1.8.2023,
sowie DepV) maßgeblich.

4. Für die verschiedenen Bauphasen (Erschließung, Bebauung), ist ein Bodenmanage­
mentkonzept z.B. durch eine BBB (bodenkundliche Baubegleitung) zu erstellen (Mas­
senbilanzen, Verwertungs-/Entsorgungskonzept).

5. Es sind DIN 18300 (Erdarbeiten), DIN 18915 (Bodenarbeiten im Landschaftsbau, hier
v.a. Hinweise zur Vermeidung von Verdichtung), DIN 19731 (Verwertung von Boden­
material) und DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorha­
ben) entsprechend zu berücksichtigen. Bei Herstellung einer durchwurzelbaren Boden­
schicht sind die Vorgaben des § 6ff BBodSchV zu beachten.

6. Bei größeren Eingriffen mit hohem Flächenneuverbrauch ist für die entsprechenden
Vorhaben eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) gemäß DIN 19639 (Bodenschutz
bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) erforderlich (siehe § 4 Abs. 5
BBodSchV), die bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben basierend auf einem
vorhabenbezogenen Bodenschutzkonzept die notwendigen Maßnahmen zum Erhalt
oder zur Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen und der damit verbunde­
nen Bodenqualität überwacht und sicherstellt. Die BBB ist von der Planung, über die
Erschließung bis zur Bauausführung zu beteiligen und kann helfen Entsorgungskosten
einzusparen.

Im Übrigen wird im Umgang mit Bodenmaterial auf die einschlägigen Gesetze und Merkblätter
verwiesen: http://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralische_abfaelle/bodenmaterial/index.htm

Im Übrigen wird im Umgang mit Bodenmaterial auf die einschlägigen Gesetze und Merkblätter
verwiesen: http://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralische abfaelle/bodenmaterial/index.htm

Klärung von Detailfragen unter folgenden Links:

• FAQ zur BBodSchV:
https://www.stmuv.bayern.de/themen/boden/vollzug/faq bbodschv.htm

• FAQ: Umgang mit Bodenmaterial:
https://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralische abfaelle/faq bodenaushub/index.htm

• FAQ: Mineralische Abfälle und Beprobung:
https://www.lfu.bayern.de/abfall/mineralische abfaelle/faq beprobunq/index.htm

5. Altlasten
Die vom WWA Kronach vorgenommene Recherche im Altlasten-, Boden- und Deponieinfor­
mationssystem (ABuDIS) erbrachte auf den beplanten Flächen keine kartierten Schadensfälle
oder Altablagerungen.

Auf den „Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbeson­
dere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren" der ARGEBAU,
der mit StMIS vom 18.04.02, Az. IIB5-4611.110-007/91 in Bayern verbindlich eingeführt wurde,
wird hingewiesen.

Es wird empfohlen, eine Anfrage bezüglich eventueller Altlastenverdachtsflächen im Geltungs­
bereich des Flächennutzungs- und Bebauungsplans beim Umweltamt der Stadt Bamberg vor­
zunehmen, sofern noch nicht geschehen.

Sollten bei Erschließungs- und Baumaßnahmen Anzeichen gefunden werden, die auf einen
Altlastenverdacht (Verdacht auf Altlasten, schädliche Bodenveränderungen, Grundwasser­
verunreinigungen) schließen lassen, ist das Landratsamt Bamberg umgehend zu informieren.
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Weiterhin wäre bei Altlastenverdacht die Einbindung eines privaten Sachverständigen nach
$ 18 BB0dSchG angezeigt.

6. Zusammenfassung
Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Hinweise und Anmerkungen können wir der Pla­
nung aus wasserwirtschaftlicher Sicht zustimmen. Diese Stellungnahme gilt ebenfalls für die
Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfahren im Bereich des Bebauungsplans 251 J.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dr. We i s h a u p t
Abteilungsleiter Stadt und Landkreis Bamberg Nord
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Stadt Bamberg

Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren und
Bebauungsplanverfahren Nr. 251 J „Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

- Stellungnahme der Wirtschaftsförderung

1. Geplant sind die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines

Bebauungsplans für den Neubau eines Bildungszentrums der Handwerkskammer

(HWK) für Oberfranken.

Die Wirtschaftsförderung begrüßt und unterstützt das Vorhaben der HWK ausdrücklich,

da ein modernes, leistungsfähiges Bildungszentrum nicht nur für den

Wirtschaftsstandort Bamberg, sondern auch für die Handwerksbetriebe der gesamten

Region Oberfranken-West zukunftsweisende Bedeutung hat.

Demnach hat die Wirtschaftsförderung keine Einwände gegen das Vorhaben und die

vorliegenden Planunterlagen.

II.

III.

IV.

Über das Referat 3 ()

zos.25 -
Über das Referat 6

In das Amt 61/ Herrn Schön

mit der Bitte um Kenntnisnahme und zur weiteren Verwendung

I
4it for6«schon, 0905.2025+±ii gez.

Marion Wagner
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Ebert, Alexander

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Hallo Herr Ebert,

Göppel, Marina
Mittwoch, 4. Juni 2025 11 :14
Ebert, Alexander
Schmidt, Franziska
AW: Stellungnahme zum B-Plan 251 J HWK + FNP-Änderung - fehlender
Textteil "Grünanlagen und Friedhöfe"

seitens GuF bestehen keine Einwände zu o. g. Bauleitverfahren.

Mit freundlichen Grüßen

Marina Göppel
Abt. Grünanlagen und Friedhöfe/ SG Grünanlagen

Tel.0951-877411
marina .goeppel@bamberg-service.de

Bamberg Service Eigenbetrieb der Stadt Bamberg
Margaretendamm 40 ·96052 Bamberg ·www.bamberg-service.de

Außenstellen:
Entwässerung Kläranlage ·Rheinstraße 8 96052 Bamberg
Grünanlagen & Friedhöfe Verwaltung·Am Sendelbach 15 • 96050 Bamberg
Grünanlagen & Friedhöfe Gärtnerei • Münchner Ring 25 ·96050 Bamberg

Kaufmännischer Werkleiter Berufsm. Stadtrat Bertram Felix • Technischer Werkleiter Berufsm.
Stadtrat Thomas Beese
Vorsitzender des Werksenates Oberbürgermeister Andreas Starke • Steuernummer 207/114/70035

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Ebert, Alexander <Alexander.Ebert@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Montag, 2. Juni 2025 18:00
An: Göppel, Marina <Marina.Goeppel@bamberg-service.de>; Schmidt, Franziska
<Franziska.Schmidt@bamberg-service.de>
Ce: Böhm, Michael <Michael.Boehm@bamberg-service.de>; Niedballa, Tanja
<Tanja.Niedballa@bamberg-service.de>
Betreff: Stellungnahme zum B-Plan 251 J HWK + FNP-Änderung - fehlender Textteil "Grünanlagen
und Friedhöfe"

Sehr geehrte Frau Göppel,



.o
Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren
für den Bereich südlich der Forchheimer Straße,
,,Ausbildungszentrum Handwerkskammer"
- Unterrichtung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) und sonstige Interessensvertretungen und Vereine

I.
Anlass für die Änderung des Flächennutzungsplanes ist das Bebauungsplanverfahren Nr. 251
J für die geplante Errichtung eines neuen Bildungszentrums der Handwerkskammer
Oberfranken (HWK).

Der Geltungsbereich des Plangebietes befindet sich außerhalb der Grenzen des Stadtdenkmals
(Art. 1 Abs. 3 BayDSchG), innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine
Baudenkmäler (Art. 1 Abs. 2 BayDSchG).

Bau- und Bodendenkmalpflegerische Belange werden durch die Planung nicht berührt.

II.
In das Amt 61 z. w. Verwendung

Bamberg, 24.04.2025
Bauordnungsamt/Denkmalpflege
I.A.

Michael Krüger



Postfach_ Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Freitag, 16. Mai 2025 10:29
Postfach, Bebauungsplanung
Schwarze, Andrea
WG: Stellungnahme zu FNP-Änderung "Ausbildungszentrum HWK"

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Julia Haberberger <Julia.Haberberger@BayerischerBauernVerband.de>
Gesendet: Freitag, 16. Mai 2025 l 0:14
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: Stellungnahme zu FNP-Änderung "Ausbildungszentrum HWK"

Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB FNP-Änderung Bereich südl. d.
Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf Ihr oben genanntes Schreiben und teilen Ihnen mit, dass von Seiten des
Bayerischen Bauernverbandes gegen die vorgesehene Planung keine Bedenken oder
Einwendungen erhoben werden.

Über eine weitere Beteiligung am vorliegenden Verfahren wären wir Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
Julia Haberberger (B.Sc.)
Agrarfachberaterin

Ihr Bayerischer Bauernverband
Kreisverband Bamberg
Weide 28- 96047 Bamberg
Tel. 0951-96517-132- FAX 0951-96517-135

Kreisverband Forchheim
Hans-Böckler-Straße 3- 91301 Forchheim
Tel. 09191-97868-15- FAX 09191-97868-68
mailto:julia.haberberger@BayerischerBauernVerband.de
<mailto:Bamberg@BayerischerBauernVerband.de>
http://www. Bayerisc herBa uernVerband .de <http://www.bayerischerba uernverba nd .de/>

Exklusiv informiert - Informationsdienste online bestellen
https://www.BayerischerBauernVerband.de/Newsletter
<https://www.bayerischerbauernverband.de/Newsletter>
https://www.BayerischerBauernVerband.de/Bauernlnfos
<https ://www.bayerischerbauernverband.de/Bauernlnfos>
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Deutscher Wetterdienst - Postfach 20 06 20 -80006 München

Deutscher Wetterdienst
Wetter und Klima aus einer Hand

Abteilung Finanzen und Service

Stadtplanungsamt
Sachgebiet
Bebauungsplanung
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Per E-mail: stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de

Ansprechperson:
Petra Stielicke
Telefon.
069-8062-3485
E-Mail:
b24_toeb@dwd_de

München, 14.04.2025

Geschäftszeichen:
PB24/07.59.04/PB248Y_
074-2025
Fax:

UST-ID: DE221793973

Stellungnahme:
Bauleitplanung gem. §3(1) und §4(1) BauGB FNP-Änderung Bereich südl. d. Forchheimer
Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Ihr Schreiben: 10.04.2025
AZ: FNP251J_TÖB_3-1-4-1

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bedanke ich mich als Träger öffentlicher Belange
für die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

Der DWD hat keine Einwände gegen die von Ihnen vorgelegte Planung, da keine Standorte des
DWD beeinträchtigt werden bzw. betroffen sind.

Sofern Sie für Vorhaben in Ihrem Einzugsgebiet amtliche klimatologische Gutachten für die
Landes-, Raum- und Städteplanung, für die Umweltverträglichkeit (UVP) o. ä. benötigen, können
Sie diese beim DWD in Auftrag geben bzw. Auftraggeber in diesem Sinne informieren.

Hinweis: Bitte senden Sie Ihre Anträge nebst Anlagen zukünftig in digitaler Form an die E-Mail­
Adresse: PB24.TOEB@dwd.de . Sie helfen dem DWD damit bei der Umsetzung einer
nachhaltigen und digitalen Verwaltung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

ta Stca
Verwaltungsbereich Süd

lertufat et2on
aodit teruundtarrlie

www.dwd.de
Dienstgebäude: Helene -Weber - Allee 21 - 80637 München - Tel. 069 / 8062 -0

Konto: Bundeskasse Halle - Deutsche Bundesbank Leipzig- IBAN: DE38 8600 0000 0086 0010 40, BIC: MARKDEFFXXX
Der Deutsche Wetterdienst ist eine teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich

des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.
Das Qualitätsmanagement des WD ist zertifiziert nach DIN EN ISO 90012015 (Reg. -Mr Z1180-DE-0922 Deloitte Certficatvon)



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Dienstag, 29. April 2025 08:32
Postfach, Bebauungsplanung
Schwarze, Andrea
WG: Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB FNP­
Änderung Bereich südl. d. Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum
Handwerkskammer"

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Hübner, Anja <Anja.Huebner@hwk-oberfranken.de>
Gesendet: Montag, 28. April 2025 14:52
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: AW: Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB FNP-Änderung Bereich
südl. d. Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Planungen haben wir keine Einwendungen und begrüßen dieses Vorhaben.

Freundliche Grüße

Thomas Rudrof

Hauptabteilungsleiter I Recht

Handwerkskammer für Oberfranken
Kerschensteinerstraße 7
95448 Bayreuth

Telefon 0921 910-155

Fax 0921 910-45155

thomas.rudrof@hwk-oberfranken.de <mailto:thomas.rudrof@hwk-oberfranken.de>
www.hwk-oberfranken.de<http://www.hwk-oberfranken.de/>



Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 10. April 2025 07:53
An: Hübner, Anja <Anja.Huebner@hwk-oberfranken.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB FNP-Änderung Bereich südl. d.
Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Stadt Bamberg Postfach 1103 23 96031 Bamberg

Stadtplanungsamt

Amtsleitung

Handwerkskammer für Oberfranken

Kerschensteiner Straße 7

95448 Bayreuth

Stadtplanungsamt

Untere Sandstraßen34

96047 Bamberg

Aktenzeichen

Auskunft erteilt

Zi.-Nr.

205

Telefon:

0951 87-1632

Fax:

0951 87888-1966

Datum:

2



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Montag, 28. April 2025 12:18
Postfach, Bebauungsplanung
Schwarze, Andrea
WG: Beteiligung an der Bauleitplanung gem. $3(1) und §4(1) BauGB FNP­
Änderung Bereich südl. d. Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum
Handwerkskammer"

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schaiblein, Theresa <Theresa.Schaiblein@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Freitag, 25. April 2025 09:44
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: AW: Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB FNP-Änderung Bereich
südl. d. Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Hallo,

das Immobilienmanagement hat zur FNP-Änderung keine Einwände.

Viele Grüße

Theresa Schaiblein
Sachbearbeiterin

Stadt Bamberg,
Immobilienmanagement
- Liegenschaften -

Michelsberg 10
96049 Bamberg

Tel. 0951 / 87-2314
Fax 0951 / 87-2309
E-Mail: Theresa.Schaiblein@stadt.bamberg.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 10. April 2025 07:54
An: Immobilienmanagement - Stadt Bamberg <lmmobilienmanagement@stadt.bamberg.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BaUGB FNP-Änderung Bereich südl. d.
Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer"



Stadt Bamberg Postfach 11 03 23 96031 Bamberg

Stadtplanungsamt

Amtsleitung

Immobilienmanagement

Amt 23

Stadtplanungsamt

Untere Sandstraßen34

96047 Bamberg

Aktenzeichen

Auskunft erteilt

Zi.-Nr.

205

Telefon:

0951 87-1632

Fax:

0951 87888-1966

Datum:

10.04.2025

FNP251J_TÖB 3-1-4-1

Christoph Schön

E-Mail: christoph.schoen@stadt.bamberg.de

2
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peDOc
Ein Unternehmen der OGE

Netzauskunft

PLEdoc GmbH . Gladbecker Straße 404 • 45326 Essen
Telefon
E-Mail

0201/36 59 - 500
netzauskunft@pledoc.de

Stadtplanungsamt Bamberg
Sachgebiet Bebauungsplanung
Andrea Schwarze
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

zuständig Heldt, Manfred
Durchwahl +49 201 3659206

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Anfrage an
10.04.2025 PLEdoc

unser Zeichen
20250405353

Datum
24.04.2025

FNP251J_TÖB_3-1-4-1

Stadt Bamberg: Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren für den Bereich südlich
der Forchheimer Straße „Ausbildungszentrum Handwerkskammer": hier:
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß Gemäß § 4 Abs. 1
BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber
von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden:
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund.
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
• Uniper Energy Storage GmbH, Düsseldorf: Erdgasspeicher Epe, Eschenfelden,

Krummhörn

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen
entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren
Verfahren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden.
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine
Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir
bitten um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an diesem
Verfahren.

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Geschäftsführer: Marc-Andre Wegener

PLEdoc GmbH • Gladbecker Straße 404 • 45326 Essen
Telefon: 0201 /36 59-0 Internet www.pledoc.de
Amtsgericht Essen - Handelsregister B 9864 , USt-IdNr. DE 170738401

Seite 1 von 2

entfikatsnurmer
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P€DOc
Ein Unternehmen der OGE

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer
erneuten Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

Anlage(n)
Ubersichtskarte (© Navlog/Geoßasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung
Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c
DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich durchgeführten
Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten.

Seite 2 von 2 zum Schreiben 20250405353 vom 24.04.2025 an Stadtplanungsamt Bamberg
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Wicht, Jana

Von:

Gesendet:
An:
Betreff:

Bamberg PI Stadt - Postfach (PP-OFR) < pp-ofr.bamberg.pi­
stadt@polizei.bayern.de>
Montag, 28. April 2025 06:20
Schwarze, Andrea
AW: Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB FNP­
Änderung Bereich südl. d. Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum
Handwerkskammer"

Sehr geehrte Frau Schwarze,

seitens der PI Bamberg-Stadt bestehen derzeit keine Einwände.

Mit freundlichen Grüßen

Bianca Zapf
Polizeihauptkommissarin

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt
Sachbearbeiterin Verkehr

Schildstraße 81.96050 Bamberg
Tel: 0951 9129-206. CNP: 7520-206
Fax: 0951 9129-209 .CNP: 7520-209
E-Mail dienstlich: pp-ofr.bamberg.pi-stadt@polizei.bayern.de
E-Mail persönlich: bianca.zapf@polizei.bayern.de

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 10. April 2025 07:56
An: Bamberg PI Stadt - Postfach (PP-OFR)
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB FNP-Änderung Bereich südl. d. Forchheimer
Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

VORSICHT: Der Absender dieser Nachricht ist nicht aus dem Bereich der Bayerischen Polizei (externer
Absender). Seien Sie besonders achtsam in Bezug auf eventuell enthaltene Links und/oder Anlagen.

Stadt Bamberg Postfach 11 03 23 96031 Bamberg

Polizeiinspektion Bamberg Stadt
Schildstraße 81
96050 Bamberg

Stadtplanungsamt
Amtsleitung

Stadtplanungsamt
Untere Sandstroßen34
96047 Bamberg

Z1-
205 Telefor 0951 87-1632 Fax 0951 87888-1966 Darum 10.04.2025

FNP251J_TÖB 3-1-4- Christoph Schön
E-Mal www.Stadtbamberg.de



Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren
für den Bereich südlich der Forchheimer Straße
,,Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Unterrichtung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
und sonstige lnteressensvertretungen und Vereine

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg hatte in
Flächennutzungsplanes für einen Bereich südlich
Handwerkskammer" gemäß§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.
ortsüblich bekanntgemacht.

seiner Sitzung vom 03.07.2024 die Änderung des
der Forchheimer Straße „Ausbildungszentrum
Dies wurde im Amtsblatt Nr. 14/2024 vom 26.07.2024

Der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg hat in seiner Sitzung vom 02.04.2025 das Konzept der
Flächennutzungsplan-Änderung vom 02.04.2025 gebilligt und die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit gern. § 3 Abs. 1 BauGB und der Unterrichtung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange
und sonstiger Interessengemeinschaften gemäß§ 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Ziel der Planung

Anlass der Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Beriech ist die durch die Handwerkskammer für
Oberfranken beantragte parallele Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 251 J für den Bereich südlich der
Forchheimer Straße für den Neubau des Ausbildungszentrums der Handwerkskammer für Oberfranken (HWK).

Da sich der geplante Neubau im Außenbereich im Bereich von Flächen für die Landwirtschaft befindet, ist es
erforderlich den Flächennutzungsplan für den entsprechenden Bereich im Parallelverfahren zu ändern, um dem
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bamberg wird im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 251 J gemäß§ 8 Abs. 3 BauGB geändert.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß S3Abs. 1 BauGB

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung in Form einer Internetveröffentlichung unter
folgendem Link https//www.bamberq.de/cqi-bin/baseportal.pl?htx=/abv/uebersicht neu und eines Aushanges
(Unterrichtung) mit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung findet in der Zeit vom

Dienstag, 22. April 2025

bis einschließlich

Freitag, 16. Mai 2025

beim Stadtplanungsamt der Stadt Bamberg, Untere Sandstraße 34, von Montag bis Donnerstag in der Zeit von
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, statt. Für etwaige persönliche Erläuterungen durch
Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes bitten wir um eine Terminabsprache unter der Tel. Nr. 0951/871621. Die
Beratung kann sowohl persönlich, telefonisch als auch digital erfolgen.

Die Planunterlagen zum Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren mit Begründung nach § 5 Abs. 5 BauGB
sowie zum Bebauungsplanverfahren mit Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB, aus denen sich die Öffentlichkeit
unterrichten kann, können dort an den Anschlagtafeln eingesehen werden.

Gegebenenfalls im Flächennutzungsplan sowie im Bebauungsplan aufgeführte DIN-Normen können im
Stadtplanungsamt Bamberg, Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg zu den oben genannten Zeiten eingesehen
werden.

Bitte schicken Sie Ihre Stellungnahme zu den oben genannten V.erfahren direkt an das:

Stadtplanungsamt
Sachgebiet Bebauungsplanung

2



ROF-SG32-8314.3-12-47-4

Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1)
und §4(1) BauGB FNP-Änderung Bereich südl. d.
Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Stellungnahme SG 32

FNP: o.E.

BPL:

1. Die Zulässigkeit der hier erfolgten „Doppelfestsetzung" als Baugebiet und Fläche für
den Gemeinbedarf ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten. Nach einer Ent­
scheidung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen (vgl.
OVG NRW, Urteil vom 8. Dezember 1983 - 11 a NE 52/82 -, BRS 40 Nr. 6, das im
Großteil der Literatur umstritten ist) führt dies zur Unwirksamkeit eines Bebauungs­
plans, weil derartige Festsetzungen einander ausschlössen. Es wird daher empfoh­
len, nur eine Fläche für den Gemeinbedarf festzulegen, insbesondere auch im Hin­
blick darauf, dass im Flächennutzungsplan ausschließlich eine Fläche für den Ge­
meinbedarf festgesetzt wurde. Ansonsten stünde ggf. ein Verstoß gegen das Ent­
wicklungsgebot aus § 8 Abs. 2 BauGB im Raum. Zudem erscheint hier auch die
Schulnutzung im Vordergrund zu stehen und nicht die Gewerbenutzung mit Werk­
stätten ö.Ä.

2. Der Bebauungsplan soll als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12
BauGB aufgestellt werden. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans(§ 12 Abs. 3 BauGB). Gemäß§ 12 Abs.
3a BauGB ist eine textliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen, dass
nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger
im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

Weitergehende Hinweise zum Natur- und Immissionsschutz sowie Wasserrecht erfolgen
durch die jeweils zuständigen Behörden.
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Bayreuth,
Regierung von Oberfranken
ROF-SG32 (Regierung von Oberfranken - Sachgebiet 32)

Schlusszeichnung noch nicht erfolgt!



Regierung von Oberfranken
Bergamt Nordbayern

Regierung von Oberfranken, Postfach 110165, 95420 Bayreuth

E-Mail
FNP251J_TÖB_3-1-4-1

10.04.2025

ROF-SG26-3851.1-3-5102-2
Ella Meserth

(0921) 604-1385
(0921) 604-41385

K 114
Ella.Meserth@reg-ofr.bayemn.de

14.05.2025

Ihr Zeichen

Datum Ihrer Nachricht

Unser Zeichen

Ansprechpartner

Telefon
PC-Fax

Zimmer

E-Mail

Datum

Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB FNP­
Änderung Bereich südl. d. Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum
Handwerkskammer"

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den hier vorliegenden Unterlagen werden durch o.g. Vorhaben keine
derzeit von der Regierung von Oberfranken -Bergamt Nordbayern- wahrzu­
nehmenden Aufgaben berührt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Meserth

Dienstgebäude
Ludwigstraße 20, 95444 Bayreuth

Telefon 0921 604-0

PC-Fax 0921 604-41258

E-Mail poststelle@reg-ofr.bayem.de

www.regierung.oberfranken.bayern.de

Besuchszeiten

Mo-Do 08.00 - 12.00 Uhr

13:00-15:30 Uhr

Fr 08:00-12:00 Uhr

oder nach Vereinbarung

StOK Bayern in Landshut
IBAN: DE04 7500 0000 0074 3015 15

BIC: MARKDEF1750

Deutsche Bundesbank Regensburg



Wicht, Jana

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Pierdzig, Frank (RMFR) <Frank.Pierdzig@reg-mfr.bayern.de>
Donnerstag, 10. April 2025 08:20
Schwarze, Andrea
AW: [EXTERN] Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1)
BauGB FNP-Änderung Bereich südl. d. Forchheimer Str.
"Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Sehr geehrte Frau Schwarze,

Belange des Luftamtes Nordbayern sind durch das o.g. Vorhaben nicht betroffen. Eine weitere Beteiligung am
Verfahren ist nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Pierdzig
Regierung von Mittelfranken
- Luftamt Nordbayern -
Flughafenstraße 118
90411 Nürnberg
Tel.: 0911 52700-32
Fax: 0911 52700-50
E-Mail: frank.pierdzig@reg-mfr.bayern.de
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen
Sachbearbeiter.

Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>
Gesendet: Donnerstag, 10. April 2025 07:55
An: Pierdzig, Frank (RMFR) <Frank.Pierdzig@reg-mfr.bayern.de>
Betreff: [EXTERN] Beteiligung an der Bauleitplanung gem. 93(1) und 54(1) BauGB FNP-Änderung Bereich südl. d.
Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Hinweis: Diese E-Mail stammt von einem Absender außerhalb des Adressraums bayern.de. Seien Sie vorsichtig, bevor Sie einen
Link anklicken oder einen Anhang öffnen.

Stadt Bamberg Postfach 11 03 23 96031 Bomberg

Luftamt Nordbayern Regierung von
Oberfranken
Flughafenstraße 118
90411 Nürnberg

Stadtplanungsamt
Amtsleitung

Stadtplanungsamt
Untere Sandstroßen34
96047 Bamberg

Akterzeichen
7

205 Tele'o 0951 87-1632 Fax 0951 87888-1966 Der·n 10.04.2025



FNP251J_TÖB_3-1-4- Christoph Schön
-Ms Christoph_schoen@stgdt.bamberg.de www_Stadtbamberg.de

Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren
für den Bereich südlich der Forchheimer Straße
,,Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Unterrichtung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
und sonstige lnteressensvertretungen und Vereine

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg hatte in seiner Sitzung vom 03.07.2024 die Änderung des
Flächennutzungsplanes für einen Bereich südlich der Forchheimer Straße „Ausbildungszentrum
Handwerkskammer" gemäß§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Dies wurde im Amtsblatt Nr. 14/2024 vom 26.07.2024
ortsüblich bekanntgemacht.

Der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg hat in seiner Sitzung vom 02.04.2025 das Konzept der
Flächennutzungsplan-Änderung vom 02.04.2025 gebilligt und die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit gern. $3Abs. 1 BauGB und der Unterrichtung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange
und sonstiger Interessengemeinschaften gemäß§ 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Ziel der Planung

Anlass der Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Beriech ist die durch die Handwerkskammer für
Oberfranken beantragte parallele Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 251 J für den Bereich südlich der
Forchheimer Straße für den Neubau des Ausbildungszentrums der Handwerkskammer für Oberfranken (HWK).

Da sich der geplante Neubau im Außenbereich im Bereich von Flächen für die Landwirtschaft befindet, ist es
erforderlich den Flächennutzungsplan für den entsprechenden Bereich im Parallelverfahren zu ändern, um dem
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bamberg wird im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 251 J gemäß $8 Abs. 3 B0uG geändert.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung in Form einer Internetveröffentlichung unter
folgendem Link https://www.bambergde/cgi-bin/baseportalpl?hty=/abv/uebersicht neu und eines Aushanges
(Unterrichtung) mit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung findet in der Zeit vom

Dienstag, 22. April 2025

bis einschließlich

Freitag, 16. Mai 2025

beim Stadtplanungsamt der Stadt Bamberg, Untere Sandstraße 34, von Montag bis Donnerstag in der Zeit von
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, statt. Für etwaige persönliche Erläuterungen durch
Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes bitten wir um eine Terminabsprache unter der Tel. Nr. 0951/871621. Die
Beratung kann sowohl persönlich, telefonisch als auch digital erfolgen.

Die Planunterlagen zum Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren mit Begründung nach § 5 Abs. 5 BauGB
sowie zum Bebauungsplanverfahren mit Begründung nach § 9 Abs. 8 BauGB, aus denen sich die Öffentlichkeit
unterrichten kann, können dort an den Anschlagtafeln eingesehen werden.

Gegebenenfalls im Flächennutzungsplan sowie im Bebauungsplan aufgeführte DIN-Normen können im
Stadtplanungsamt Bamberg, Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg zu den oben genannten Zeiten eingesehen
werden.

Bitte schicken Sie Ihre Stellungnahme zu den oben genannten Verfahren direkt an das:
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Postfach,_ Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Mittwoch, 14. Mai 2025 15:49
Postfach, Flaechennutzungsplanung; Postfach, Bebauungsplanung
WG: Beteiligung an der Bauleitplanung gem. $3(1) und 54(1) BauGB FNP­
Änderung Bereich südl. d. Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum
Handwerkskammer" und Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und
4(1) BauGB BPlan 251 J

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Ulke, Alina <Alina.Ulke@lra-ba.bagern.de> Im Auftrag von rpv
Gesendet: Mittwoch, 14. Mai 2025 15:44
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB FNP-Änderung Bereich südl. d.
Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer" und Beteiligung an der Bauleitplanung
gern. §3(1) und 4(1) BauGB BPlan 251J

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen bestehen aus regionalplanerischer Sicht keine Einwände.

Wir bitten dies zu vermerken. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Alina Ulke

Regionaler Planungsverband

Oberfranken-West

Ludwigstraße 23

96052 Bamberg

Tel +49 951 85208

Fax +49 951 858208

www.oberfranken-west.de <http://www.oberfranken-west.de>



rpv@lra-ba.bayern.de <mailtorpv@lra-ba.bayern.de>
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Wicht, Jana

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Hallo Andrea,

Höfner, Ingeborg
Montag, 28. April 2025 09:01
Schwarze, Andrea
Schön, Christoph
AW: Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB FNP­
Änderung Bereich südl. d. Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum
Handwerkskammer"

zum u.a. Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren ist aus

erschließungsbeitragsrechtlicher Sicht nichts zu veranlassen

Viele Grüße

lnge

Stadt Bamberg,
Referat für Öffentliche Sicherheit, Recht und Ordnung FB Baurecht - Abt. Erschließung Untere
Sandstraße 34
96049 Bamberg

Tel: 0951/ 87-1611
Fax: 0951/ 87-1978
E-Mail: erschliessung@stadt.bamberg.de

Datenschutzerklärung:
Gemäß EU Datenschutzgrundverordnung informieren wir Sie darüber, dass wir die von Ihnen
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Nachricht
gespeichert haben. Detaillierte Informationen zu den Datenschutzhinweisen finden Sie auch direkt auf
unserer Internetseite unter www.stadt.bamberg.de/Schnellnavigation/Datenschutzinformation.
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der/die
richtige Adressatin sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort
den/die Absender:in und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schwarze, Andrea <Andrea.Schwarze@stadt.bamberg.de>



Gesendet: Donnerstag, 10. April 2025 07:53
An: 6E-Erschließung <Erschliessung@stadt.bamberg.de>
Betreff: Beteiligung an der Bauleitplanung gern. §3(1) und §4(1) BauGB FNP-Änderung Bereich südl. d.
Forchheimer Str. "Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Stadt Bamberg Postfach 11 03 23 96031 Bamberg

Stadtplanungsamt

Amtsleitung

Fachbereich 6 A- Erschießungsangelegenheiten

Fachbereich 6 A

Stadtplanungsamt

Untere Sandstraßen34

96047 Bamberg

Aktenzeichen

Auskunft erteilt

Zi.-Nr.

205

Telefon:

0951 87-1632

Fax:

0951 87888-1966

Datum:

10.04.2025

FNP251J_TÖB 3-1-4-1
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Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren
für den Bereich südlich der Forchheimer Straße „Ausbildungszentrum
Handwerkskammer"
- Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange gern.§ 4 Abs. 1
Baugesetzbuch (B0uGB) und sonstige lnteressensvertretungen und Vereine

Sachbearbeiter Herr Schön
Schreiben vom 10.04.2025

1. Das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren in Zusammenhang mit der
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 251 J im Bereich südlich der
Forchheimer Straße „Ausbildungszentrum Handwerkskammer" hat keinerlei
Relevanz für die Spielplatzplanung der Stadt Bamberg.

II. Für die Bedarfsplanung im Rahmen der Kinderbetreuung in der Stadt Bamberg
hat das Änderungsverfahren keine Bedeutung.

III. Amt 61
Zur Kenntnis und weiteren Veranlassung.

Bamberg, 08.05.2025
Stadtjugendamt

'A
t

\~%
~llvertretende Jugendamtsleiterin



Postfach, Bebauungsplanung

Von:
Gesendet:
An:
Ce:
Betreff:

Postfach Stadtplanungsamt
Montag, 19. Mai 2025 09:21
Postfach, Bebauungsplanung
Schwarze, Andrea
WG: Stellungnahme 501428391, VF und VDG, Stadt Bamberg,
FNP251 J_TÖB_3-1-4-1, Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren für den
Bereich südlich der Forchheimer Straße „Ausbildungszentrum
Handwerkskammer"

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE <koordinationsanfragen.de@vodafone.com>
Gesendet: Freitag, 16. Mai 2025 15:16
An: Postfach Stadtplanungsamt <stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de>
Betreff: Stellungnahme S01428391, VF und VDG, Stadt Bamberg, NP251J_TÖB_3-1-4-1,
Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren für den Bereich südlich der Forchheimer Straße
„Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH Südwestpark 15 * 90449 Nürnberg

Stadt Bamberg - Stadtplanungsamt - Sachgebiet Bebauungsplanung -
stadtplanungsamt@stadt.bamberg.de Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01428391
E-Mail: TDR-S-Bayern.de@vodafone.com
Datum: 16.05.2025
Stadt Bamberg, FNP251J_TB_3-1-4-1, Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren für den Bereich
südlich der Forchheimer Straße „Ausbildungszentrum Handwerkskammer"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 10.04.2025.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen
geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine
Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von
Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.

Freundliche Grüße
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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Auftraggeber: 

 

Handwerkskammer für Oberfranken 

Kerschensteinerstraße 7 

 95448 Bayreuth 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeiter:  

 

iSA Ingenieure 

 

Hauptstr. 31 

82433 Bad Kohlgrub  

 

Hauptstr. 44 

67716 Heltersberg 

 

Telefon: 06333 – 27598-0 

Fax:  06333 – 27598-99 

 

 

 

 

 

………………………… 

Günter Jochum 
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A. Allgemeiner Teil der Begründung 

1. Planaufstellung und Zielsetzung  

1.1 Planungsanlass und Erfordernis der Planung 

Anlass zur Teiländerung des Flächennutzungsplans ist das parallele Bebauungsplanverfahren 

Nr. 251 J "Ausbildungszentrum Handwerkskammer". Geplant ist die Errichtung eines neuen Bil-

dungszentrums der Handwerkskammer für Oberfranken (HWK) auf einer 3,2 ha großen Fläche 

südlich der Forchheimer Straße im Süden der Stadt Bamberg. 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist die Gemeinde verpflichtet Bauleitpläne aufzustellen, sobald und 

soweit es für die städtebauliche Ordnung erforderlich ist. Da das angestrebte Vorhaben als Bil-

dungsinstitution mit gewerblicher Prägung nicht nur den privaten Interessen der Handwerkskam-

mer, sondern auch öffentlichen Interessen der Stadt Bamberg und der Region dient, wurde von 

Seiten der Stadt Bamberg ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Die Planung der Stadt Bam-

berg ist hier erforderlich, um die angestrebte städtebauliche Neuordnung und Entwicklung der 

bildungsbezogenen Bebauung bauplanungsrechtlich zu sichern und Baurecht zu schaffen. Auf-

grund der Konkretheit des Vorhabens erfolgt die Planung im Rahmen eines vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans, welchem ein mit der Stadt Bamberg abgestimmter Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan nach § 12 BauGB beizulegen ist. Durch vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt 

Bamberg und der Handwerkskammer wird die Verwirklichung der Planung gesichert und der Vor-

haben- und Erschließungsplan verbindlicher Bestandteil des Bebauungsplans (Durchführungs-

vertrag).  

Der Geltungsbereich umfasst eine durch Ackerland geprägte Freifläche, welche dem Außenbe-

reich nach § 35 BauGB zuzuordnen ist. Aufgrund der lagebedingten Dimensionierung der voraus-

sichtlichen Baukörper, der Inanspruchnahme bisher unversiegelter Flächen im Außenbereich so-

wie der Größenausdehnung und Höhe der Kubaturen lässt sich die angestrebte Bebauung nur 

schwer im Rahmen des bestehenden Baurechts realisieren.  

1.2 Ziel und Zweck der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Ausbildungszentrum Handwerkskammer“ verfolgt die 

Stadt Bamberg das Ziel den Bildungsstandort Bamberg mit dem Neubau einer Ausbildungsstätte, 

gerade für junge Menschen zu stärken und zu erweitern. Die Planung dient einem Ausbildungs-

zentrum der Handwerkskammer Oberfranken, welches jungen Menschen eine praxisnahe, be-

rufsbezogene Bildung und Ausbildung in handwerklich geprägten Berufen ermöglicht. Innerhalb 

des Ausbildungszentrums sind Gebäude und Räumlichkeiten, die der berufsbezogenen Bildung 

und Ausbildung dienen, insbesondere Räume zur Unterbringung der Fachbereiche Bautechnik, 
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Elektrotechnik, Schweißen, KFZ-Technik, Maler und Fahrzeuglackiererei mit ihren Werkstätten 

sowie dazugehörigen Theorie- und Seminarräumen geplant. Aufgrund veränderter Raumbedarfe 

kann eine bedarfsgerechte und zeitgemäße Ausbildung mit modernen Lehr- und Arbeitsräumen 

in bestehenden Objekten der Handwerkskammer in Bamberg nicht mehr gewährleistet werden, 

sodass ein Neubau notwendig wird. Dem Vorhaben liegt ein Architektenwettbewerb aus dem 

Jahre 2023 zu Grunde. Als erster Preisträger ging das Büro Schwinde Architekten Partnerschaft 

und das Landschaftsarchitekturbüro mk.landschaft mit ihrem Entwurf für das neue Bildungszent-

rum Bamberg der Handwerkskammer für Oberfranken hervor. Das Ergebnis des Realisierungs-

wettbewerbs wurde am 05.12.2023 im Bau- und Werksenat vorgestellt und ist Bestandteil des 

Bebauungsplans. Für die Realisierung des Vorhabens ist ein Bebauungsplanverfahren mit paral-

leler Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, da sich die geplanten Gebäude im bau-

planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB befinden. In dem Gebiet „In der Südflur“ 

befinden sich typische Außenbereichsnutzungen wie Flächen für die Landwirtschaft sowie Gar-

tenbaubetriebe. Teile des Vorhabengebiets nehmen zudem eine Grünfläche mit der Zweckbe-

stimmung Sportanlage ein, die zugleich Bestandteil des Fördergebietes „Soziale Stadt“ ist.  

Die Fläche der Änderung befindet sich nach einem Flächentausch zwischen dem Vorhabenträger 

und der Stadt Bamberg komplett im Eigentum der Handwerkskammer Oberfranken. 

Folgende Teilziele werden mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Ausbildungszentrum Hand-

werkskammer“ angestrebt:  

 Stärkung des Bildungsstandortes Bamberg durch den Neubau eines Ausbildungszentrums 

für die außerschulische berufliche Bildung in handwerklich geprägten Berufen  

 Gestaltung eines architektonisch und freiraumplanerisch hochwertigen und funktionellen 

Stadtbausteins sowie Einbindung in den umgebenen Landschaftsraum  

 Entwicklung eines Dienstleistung- und Bildungsclusters im Sinne der Entwicklungsperspek-

tive Bamberg Süd  

Die Inanspruchnahme von wertvollen, bisher unversiegelten Flächen im Außenbereich dient nicht 

nur der Verwirklichung des Vorhabens, sondern langfristig einer geordneten Weiterentwicklung 

des Siedlungskörpers. 

2. Verfahren und Geltungsbereich 

Die Einleitung des Flächennutzungsplan-Änderungsverfahrens erfolgte parallel zur Planaufstel-

lung des Bebauungsplanverfahren „Ausbildungszentrum Handwerkskammer“ durch den Bau- 

und Werksenat der Stadt Bamberg am 03.07.2024 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. Der Geltungsbe-

reich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 3,2 ha und befindet sich innerhalb der Flurstücksnum-

mern 4450/ 1 und 4450/ 2 sowie Teilbereiche der Flurstücksnummern 4406/ 14 und 4408 in der 
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Südflur (siehe Abbildung 1). Der vorhabenbezogene Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB wird 

aufgrund seiner Lage im Außenbereich gemäß § 35 BauGB sowie der damit zu erwartenden 

Beeinträchtigungen der Umwelt im Regelverfahren gemäß § 2 BauGB aufgestellt. 

Demnach werden im weiteren Verfahren neben verschiedenen Gutachten zu den Auswirkungen 

der Planung, auch eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht als Anlage zur Begründung erfor-

derliche Bestandteile des Bebauungsplanverfahrens sein. Für das Verfahren der Änderung des 

Flächennutzungsplanes wird eine Begründung und ebenso ein Umweltbericht erstellt. Aufgrund 

des Gebotes des § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln sind, muss der rechtswirksame Flächennutzungsplan in diesem Bereich über ein Pa-

rallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert werden.  

Sowohl das Bebauungsplan- als auch das Flächennutzungsplanverfahren wurde mit jeweils zwei 

Beteiligungsschritten gemäß der §§ 3 und 4 BauGB durchgeführt. Die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 22.04.2025 bis 16.05.2025 parallel zum 

Bebauungsplanverfahren. Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte parallel zum Bebauungsplanverfahren vom 11.04.2025 

bis 16.05.2025. 
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Abbildung 1: Geltungsbereich  

 

Quelle: Stadt Bamberg 2024, ohne Maßstab 

 

Das Plangebiet liegt im südöstlichen Stadtgebiet der oberfränkischen Stadt Bamberg und grenzt 

im Nordosten an die stark frequentierte Forchheimer Straße an. Das Plangebiet befindet sich in 

einer städtebaulich nicht integrierten Lage und zeichnet sich durch ein heterogenes Nutzungsge-

füge bestehend aus Wohnen, Gewerbe und Sondernutzungen in der näheren Umgebung aus. 

Das Plangebiet umfasst weitestgehend landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzte Freiflächen-

anteile. Im Osten wird die Fläche von einem hochwertigen Gehölzbiotop umrahmt. Das Plange-

biet liegt in einem eher unstrukturierten Randbereich des typologisch homogenen Siedlungskör-

pers im Norden, wobei von der Forchheimer Straße eine starke Trennwirkung ausgeht. Die 

südliche Nachbarschaft ist von einem Nebeneinander von Freiflächen und Gartenbaubetrieben 

geprägt. Im weiteren Umfeld befinden sich zudem mehrere Sportstätten. 
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